
A U S D E R P R A X I S F Ü R D I E P R A X I S

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Oktober ist da - und so

wird es Zeit für die Herbst-

Aus gabe des J us t iz-

Newsletters. Für unseren

f ünf zehnten Newsletter ha-

ben wir wieder einige nam-

hafte Autorinnen und Auto-

ren f ür Sie gef unden, die

über interessante und aktuel-

le Entwicklungen in und um

den Justizv ollzug berichten.

Am 20. Nov ember dieses

Jahres wird der Ingeborg-

Drewit z-Literaturpre is f ür

Gef angene zum achten Mal

v erliehen. Prof. Dr. Helmut

H. Koch nimmt dies zum

Anlass, um über die Bedeu-

tung und die Geschichte

dieses Preises zu berichten.

Zudem stellt er einige kurze

literarische Texte v on Gefan-

genen v or.

„Die Krankheitshäuf igkeit der

Psy chopathie liegt in der

Gef ängnispopulation bei 15

bis 25 Prozent“, sagt die

renommierte Gerichtspsychi-

aterin Dr. Heidi Kastner. Sie

geht in ihrem Artikel näher

auf die Suche nach wirksa-

men Behandlungsmethoden

der Psychopathie ein und

erläutert den aktuellen Er-

kenntnisstand.

Prof. Dr. Volker Stümke be-

leuchtet aus der Perspektiv e

eines evangelischen Sozial-

ethikers Grenzen der Thera-

pie v on gefährlichen Rück-

f alltätern und wie wir uns

v erhalten, wenn wir an diese

Grenzen gestoßen sind.

Dr. Kastner und Prof. Stüm-

ke waren zwei v on elf Ref e-

renten unseres diesjährigen

bun des w ei t e n F o rum

„Sicherungsv erwahrung“ ,

das im März in Celle statt-

f and. Diane Witte hat die

Inhalte des Forums in ihrem

umf angreichen Tagungsbe-

richt f ür uns zusammenge-

f asst.

Wir hoffen, dass wir mit die-

sen Themen wieder Ihr Inte-

resse getroffen haben und

Sie die ein oder andere An-

regung mit in den Frühling

nehmen.

Nun wünschen wir Ihnen viel

Spaß beim Lesen und sen-

den Ihnen sonnige Herbst-

grüße aus Celle

Michael Franke
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Zum Ingeborg- Drewitz-Literaturpreis für Gefangene

v o n H e l m u t H . K o c h

Der Ingeborg-Drewitz-

Literaturpreis:

Nach der Schriftstellerin

Ingeborg Drewitz (1923-

1986) benannt, ist dieser

Preis die in Deutschland

einzige literarische

Auszeichnung für

schreibende Gefangene.

Mit dem Ingeborg-Drewitz-

Preis sollen zum einen

Inhaftierte motiviert und

unterstützt werden, ihre

Situation literarisch zu

verarbeiten. Zum anderen

soll der Gefangenenli-

teratur (auch Knastliteratur

genannt) mehr Öffentlich-

keit verschafft und damit

eine kritische Ausein-

andersetzung mit dem

Strafvollzug gefördert

werden.

WENN MAUERN ERZÄHLEN KÖNNTEN

Am 20.November dieses
Jahres wird der Ingeborg-
Drewitz-Literaturpreis für
Gefangene zum achten
Mal verliehen. Die bun-
desweite Ausschreibung
unter dem Motto „Wenn
dich niemand sieht…“ ist
erfolgt, der Rücklauf war,
wie immer, beachtlich. Es
gab dreihundert Einsen-
d u n g e n a u s g a n z
Deutschland, weit über
tausend Texte. Die Jury
tagte mit gründlicher Vor-
bereitung einen ganzen
Tag und hat 23 Texte von
16 Autoren ausgezeich-
net. Diese werden wie in
den vergangenen Jahren,
in einer Anthologie zu-
sammengestellt, die den
anwesenden Autoren und
Autorinnen in einer Feier-
stunde überreicht wird. In
diesem Jahr findet die
Verleihung ausnahmswei-

se in Bremen statt, in den
letzten Jahren war der Ort
d e r Ve rlei hu ng di e
„Kommende“ in Dort-
mund, mit der sich eine
enge Kooperation entwi-
ckelt hat. Nicht immer
können alle Preisträger
anwesend sein. Trotz zeit-
weise schwieriger Haftbe-
dingungen ist der größere
Teil der Preisträger anwe-
send, teilweise in Beglei-
tung von Aufsichtsbeam-
ten, oft auch freier auf-
grund von Lockerungen
oder gar einer inzwischen
erfolgten Entlassung. Die
Begegnungen zwischen
Publikum und Gefange-
nen sind immer von einer
großen Intensität – Litera-
tur als Brücke zwischen
zwei Welten, die entgegen
den gesetzlichen Postula-
ten und den Maßstäben
der Humanität so weit
voneinander entfernt sind.

Der Preis wird alle drei
Jahre verliehen. Er dient
der Förderung des literari-
schen Schreibens der Ge-
fangenen. Dieses wird als
wichtig angesehen für die
Pe rsönli ch keitsentwi ck-
lung, für die im Strafvoll-
zug oft kein Raum ist, und
für die Information der
Öffentlichkeit, die mit Hilfe
der authentischen Litera-
tur einen Einblick in das
Innere von Gefängnissen
und der Seele der Gefan-
genen bekommt, der ih-
nen im Alltag durch mäch-
tige Mauern und eine me-
diale und politische Phra-
seologie ve rschlo ssen
bleibt.

Zur Entwicklung der Ge-
fangenenliteratur
Der Preis wurde im Jahre
1989 zum ersten Mal ver-
liehen, ist inzwischen
schon ein Teil der kulturel-

len Geschichte unseres
Landes, Teil der Ge-
schichte des Strafvollzugs
auch. Unter Gefangenenli-
teratur, wie sie sich nach
dem Kriege entwickelte,
verstehen wir Literatur
von Gefangenen oder
ehemaligen Gefangenen.
Gefangenenliteratur exis-
tiert an sich seit der Anti-
ke. Im Vergleich zu dieser
traditionellen Gefange-
nenliteratur, die in erster
Linie von sozial- und öko-
nomisch Privilegierten und
aus politischen Gründen
inhaftierten Schriftstellern
verfasst wurde, erfolgt vor
allem im Kontext der
sechziger und siebziger
Jahre ein Paradigma-
wechsel. Jetzt entsteht
eine Literatur, die von
„no rmalen“, „so zialen“
Gefangenen verfasst wird.
Es gibt eine Reihe von
historischen Entwicklun-
gen, die die Entstehung

dieser neuen Literaturform
begünstigen. Die Gefan-
genen sind mittlerweile,
auch wenn sie zumeist
den unteren Bildungs-
schichten entstammen,
alphabetisiert worden. Sie
können sich, wenn auch
oft unter Mühen mit Mas-
sen von Rechtschreib-
und Grammatikfehlern,
verständlich machen, es
drängt sogar erstaunlich
viele zum Schreiben, um

im Ge fä ngni s ni ch t
schweigend unterzuge-
hen.
Vom Strafvollzug wird das
Schreiben seit den sechzi-
ger Jahren mehr und
mehr toleriert, oft genug
dann auch unterstützt als
Rechtsanspruch des Ge-
fangenen im Rahmen ei-
nes gesellschaftlich disku-
t i e rte n Re so za li si e -
rungskonzepts – im Unter-
schied zu den Gefängnis-
sen in den Jahren und
Jahrhunderten zuvor oder
den Gefängnissen diktato-
rischer Regime in der Ge-
genwart. In den neuen
Bundesländern konnte
sich eine solche Gefange-
nenliteratur erst mit dem
Ende der DDR entwickeln.

Es begann bekanntlich
auch, nach Aufforderung
durch das Bundesverfas-
sungsgericht, nun endlich
auch die offizielle politi-

Prof. Dr. Helmut H. Koch

ist emeritierter Professor für

Literaturwissenschaft und Lite-

raturdidaktik an der Universität

Münster. Leiter der For-

schungsstelle Randgruppenli-

teratur und der Dokumentati-

onsstelle Gefangenenliteratur.
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sche Arbeit an einem ein-
heitl ichen Reformgesetz
(Einsetzung einer Kom-
mission durch Gustav Hei-
nemann 1967). Diese Ar-
beit fand im Kontext einer
breiten Demokratiebewe-
gung statt. So gab es in-
nerhalb der Studentenbe-
wegung eine größere Auf-
merksamkeit hinsichtlich
totaler Institutionen wie
dem Gefängnis, der Psy-
chiatrie oder den Heimen.
Die Existenz dieser tota-
len Institutionen wurde als
Zeichen dafür gesehen,
wie gewalttätig die bürger-

liche Demokratie im Kern
immer noch war.
Eine beachtliche Aufmerk-
sam keit erfuhren die
schreibenden Gefange-
nen auch durch eine Rei-
he renommierter Schrift-
steller. Ingeborg Drewitz
war eine von ihnen und
zeichnete sich durch ein
außerordentliches sozia-
les Engagement auch für
Gefangene aus. Sie för-
derte das Schreiben der
Gefangenen, half mit bei
der Gründung von Gefan-
genenzeitungen, schrieb
aber auch viele Briefe zur

Beratung in praktischen
Fragen und setzte sich
konkret, etwa bei der Ar-
beitssuche, für sie ein.
Schon Ende der sechziger
Jahre kam Martin Walser
in Kontakt mit Gefange-
nen, war entsetzt über die
Tatsache, dass unbe-
merkt von der Gesell-
schaft Menschen in gro-
ßer Zahl sozial ausge-
grenzt und ohne Rechte
u n d h i n r e i ch e n d e
menschliche Betreuung
lebten. Er förderte das
Schreiben der Gefange-
nen, weil er der Auffas-

liere sich sogar eine alter-
native Buchmesse parallel
zur Frankfurter Buchmes-
se. Mit den neuen Publi-
kationsformen sollten eine
größere Transparenz und
eine größere Öffentlichkeit
erreicht werden, eine , wie
es damals hieß, Gegenöf-
fentlichkeit. Die Gefange-
nenliteratur war mithin ein
Teil einer kritischen Ge-
genöffentlichkeit.
Für die Gefangenenlitera-
tu r bedeu tete die se
gleichzeitige kulturelle
Entwicklung, dass e s Pub-
li ka t io n sm ögl i ch ke i te n
auch in etablierten Verla-

gen gab (Fischer, Suhr-
kamp), dass sie auch Ein-
gang fand in bedeutende
literarische Zeitschriften
wie die „horen“, die von J.
P. Tammen herausgege-
ben wurden, der mit Inge-
borg Drewitz zusammen-
arbeitete und diese Litera-
tur mit großem Engage-
ment förderte (im übrigen
einige Jahre lang Mitglied
der Jury des Ingeborg
Drewitz Preises war). Die
Gefangenen publizierten
ihre Literatur oft auch
selbständig, teilweise in
Gefangenenzeitungen, die
jetzt in großer Anzahl in

Gefängnissen produziert
wurden (Ende der siebzi-
ger Jahre kamen bereits
über 50 Zeitungen mit
Duldung, Unterstützung,
häufig allerdings auch
unter der Fuchtel des
Zensors stehend, in deut-
schen Gefängnissen her-
aus), teilweise auch in
kleineren Verlagen, oder
auch in einem von Gefan-
genen selbst gegründeten
Verlag für Gefangenenlite-
ratur (Padligur Verlag).
Ende der siebziger bzw.
Anfang der achtziger Jah-
re gab es in diesen unter-
schiedlichen Medien im

„Schon Ende der

sechziger Jahre kam

Martin Walser in Kontakt

mit Gefangenen, war

entsetzt über die

Tatsache, dass unbemerkt

von der Gesellschaft

Menschen in großer Zahl

sozial ausgegrenzt und

ohne Rechte und

hinreichende menschliche

Betreuung lebten.“

sung war, dass niemand
so authentisch wie die
Gefangenen selbst die
Welt des Strafvollzugs
und ihre psychischen und
sozialen Folgen für die
Inhaftierten beschreiben
könne. Es gab eine Ta-
gung des Schrifttellerver-
bandes „Literatur im Ge-
fängnis“ (1979), in der
auch über die Förderung
der Gefangenenliteratur
beraten wurde. Es gab
auch Aktivitäten des PEN-
Zentrums. Viele Schrift-
steller lasen in Gefängnis-
sen im Rahmen des Pro-
jekts „Mit Worten unter-
wegs“, das von Astrid

Gehlhoff-Claes organisiert
wurde.
Die Entwicklung der Ge-
fangenenliteratur ist auch
als Teil einer neuen, libe-
ralen Schreibkultur zu se-
hen. „Jeder kann schrei-
ben“ hieß ein verbreiteter
Slogan in den siebziger
Jahren. Gemeint war da-
mit eine Absage an den
Anspruch einer kleinen
Elite, das Schreiben für
sich zu pachten (der geni-
ale Dichter oder etablierte
Journalist). Gemeint war
mit dem Slogan: Jeder hat
etwas zu sagen. Gemeint
war auch, das Schreiben
unterliegt nicht mehr der
Dominanz einer bestimm-

ten (bürgerlichen) Ästhe-
tik. Gemeint war schließ-
lich, dass jeder mit sei-
nem Schreiben die Mög-
lichkeit hat, seine Ansich-
ten und Interessen öffent-
lich zu vertreten. Die Hoff-
nung war damit verbun-
den, auch die Distributi-
onswege zu erneuern und
erweitern. Einerseits öff-
neten sich etablierte Ver-
lage einer solchen au-
thentischen, dokumentari-
schen Literatur. Anderer-
seits entwickelte sich ein
alternativer, oft grauer und
unübersichtlicher Markt
von Selbstverlagen, Ei-
gendrucken und kleinen
Spezialverlagen. Es etab-

WENN MAUERN ERZÄHLEN KÖNNTEN

Seminarempfehlung:

„Einstieg in den

Ausstieg - Zur Ges-

taltung der letzten

Dienstjahre“

vom 08. bis 09.

November 2011 in

Celle

Universität Münster
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Kontext der Verabschie-
dung des Strafvollzugsge-
setzes (1976/77) einen
regelrechten Boom von
Gefangenenliteratur, und
es gab eine recht ansehn-
liche interessierte Öffent-
lichkeit dafür. An der Uni
Münster wurde in diese
Zeit auch die Dokumenta-
tionsstelle Gefangenenli-
teratur (unter meiner Lei-
tung, zus. mit Uta Klein)
eingerichtet, die zum Ziel
die Archivierung, Vernet-
zung, Förderung und wis-
senschaftliche Betreuung

der Gefangenenliteratur
hatte.
Es wurde nach diesem
Aufschwung dann freilich
ruhiger um die Gefange-
nenliteratur. Die Hoffnung
wich einer gewi ssen
Skepsis, ob mit dem In-
krafttreten des Strafvoll-
zugsgesetzes wirklich ei-
ne grundlegende Reform
angestrebt oder realisiert
wurde. Eine einschnei-
dende neue Praxis zeich-
nete sich nicht ab, im Ge-
genteil wurde deutlich,
dass der an sich damals
zunächst noch in der Be-

völkerung verankerte Re-
so zi ali sie ru ng sgedan ke
und des Behandlungsbe-
zugs an Terrain einbüßte
gegenüber einer Auffas-
sung der Strafe als Rache
und der entsprechenden
Organisation sform de s
Verwahrvollzugs.
In diese Situation fiel in
der zweiten Hälfte der
achtziger Jahre die Grün-
dung des Ingeborg- Dre-
witz-Literaturpreises für
Gefangene. Eine neue
Literatur war entstanden,
hatte sich etabliert, stand
deutlich in der Tradition

sche Union, die Bundes-
kon feren zen evangeli-
scher und katholischer
Gefängnisseelsorger, der
A rbeitskrei s kriti sche r
Strafvollzug. und die
Chance e. V. Münster.
Auch die Jury unterschied
sich von einer typischen
Literaturjury: Vertreten
waren neben den Positio-
nen Literatur, Literaturkri-
tik und Literaturwissen-
schaf t, Rechtswi ssen -
schaft, Pädagogik, Psy-
chologie und Gefängnis-
seelsorge, zudem zwei
Gefangene.

Wirkungen des Schrei-
bens
Literarische Wirkungen
lassen sich gene rell
schlecht ganz ausloten,
es sind wie Christa Wolf
es ausdrückt „feine, fast
unsichtbare Wirkungen“
und sie sind in jedem
Schreibakt und Leseakt
von der Biographie des
Einzelnen und der jeweili-
gen Schreib- und Lesesi-
tuation abhängig. Aber es
stellt sich doch die Frage,
ob der Aufwand der För-
derung des Schreibens im
Gefängnis, und gar noch
durch einen Literaturpreis

dafür steht? Es gibt im-
merhin Anhaltspunkte für
entsprechende Hypothe-
sen. Dabei empfiehlt es
sich, nach den Wirkungen
des Schreibens auf die
Schreibenden selbst und
den Wirkungen der Texte
auf die Lesenden zu un-
terscheiden.
Hier habe ich keine ande-
re Möglichkeit, kein ande-
res Ventil, hier muß der
ganze Driß, der Schmerz,
die Aggression, Wut, Ohn-
macht, diese beschissene
Angst aufs Papier, damit
ich mich wieder begreifen,
fühlen kann. Gut, ich

„Literarische Wirkungen

lassen sich generell

schlecht ganz ausloten, es

sind wie Christa Wolf es

ausdrückt „feine, fast

unsichtbare Wirkungen“

und sie sind in jedem

Schreibakt und Leseakt

von der Biographie des

Einzelnen und der

jeweiligen Schreib- und

Lesesituation abhängig.“

der demokratischen Be-
wegungen der Zeit und
wurde beachtet und getra-
gen von einer Öffentlich-
keit, die das humane Ka-
pital der in der Verfassung
definierten Grundrechte

auch für die Gefangenen
einklagte, in einer Stim-
mung zwischen Hoffnung
und wachsender Skepsis.
Die Trägerschaft des
Preises entsprach dem
Charakter der Literatur.

Sie bestand aus vier Trä-
gern: der Gefangeneniniti-
ative Dortmund (Aspekt
Verbindung praktischer
Sozialarbeit in Verbindung
mit kultureller Förderung),
dem Rainer Padligur Ver-
lag (Verlag für Gefange-
n e nl ite ra tu r, Asp e kt
Selbstbe stimmung der
Gefangenen), dem Straf-
vollzugsarchiv der Univer-
sität Bremen (Aspekt
Strafvollzugsrecht) und
der Dokumentationsstelle
Gefangenenliteratur an
der Universität Münster
(Aspekt Literatur, Litera-
turwissenschaft). Später
kamen dann noch als Trä-
ger hinzu: die Humanisti-
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„Hier habe ich keine

andere Möglichkeit, kein

anderes Ventil, hier muß

der ganze Driß, der

Schmerz, die Aggression,

Wut, Ohnmacht, diese

beschissene Angst aufs

Papier, damit ich mich

wieder begreifen, fühlen

kann.“
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könnte auch die Zelle
kleinschlagen…, ich kann
auch dem Schließer eine
aufs Maul hauen… Sie
haben erkennen müssen,
dass ich mit simplen Wor-
ten Mauern durch brechen
kann…Du kannst schrei-
ben schon als ein gutes
Stück Widerstand anse-
hen, du lässt dir nicht die
Birne vernebeln, willst dir
nicht den Anspruch auf
das eigene, eigenständige
Leben austreiben lassen.
In den wenigen Worten
des Gefangenen B.K. wird
ein ganzes Bündel an

Schreibmotivationen und
Wi rku n g e n de u tli ch .
Schreiben ist Entlastung
von extrem negativen Ge-
fühlen wie Wut, Ohn-
macht, Schmerz, Angst,
die aus dem Inneren im
Schreibakt hervorbrechen.
Das Schreiben wirkt wie
ein Ventil, das diesen
Ausbruch begünstigt, es
wirkt als Befreiung von
der inneren Not. Es löst
die psychischen Erstar-
rungen auf, reaktiviert die
als Selbstschutz ver-
drängten Gefühle und
stärkt ein Ich-Gefühl, das

im Alltag der Institution
verloren zu gehen droht.
Es bewirkt auch eine Sub-
limierung des Gewalttrie-
bes, der sich gegen Per-
sonen („Schließer“) und
Sachen (Zelle) richtet.
Die Wirkung des Schrei-
bens beschränkt sich
nicht auf die eruptive Ent-
lastung, die Befreiung der
Gefühlswelt, die Rekon-
stru ktion der Person und
die Sublimation der inne-
ren Gewalt, sondern führt
auch zu einem reflektier-
ten Bewusstsein ( „nicht
die Birne vernebeln“) und

Gefängnisse und des täg-
lichen Vollzugsalltags fin-
det sich durchgehend in
allen Texten des Inge-
b o r g - D r e w i t z -
Literaturpreises über mehr
als 20 Jahre hinweg. Mitte
der achtziger Jahre hat
Horst Schüler-Springorum
Texte der Gefangenenlite-
ratur unter der Fragestel-
lung untersucht: „Was läßt
der Strafvollzug für Gefüh-
le übrig?“ Er kam zu dem
nachdenklich machenden
Ergebnis, dass die in den
Texten dominierenden
Ge fühle „Re signation ,
Wut, Gleichgültigkeit, ver-

quere ´Liebe`, Melancho-
lie, Sehnsucht, Misstrau-
e n , Fe i n d se l i g ke i t ,
´Intrapunität`, Angst und
Haß“ seien. Schreiben
kann entscheidend dazu
beitragen, damit umzuge-
hen. Es reicht in seiner
Wirkung bisweilen in Be-
reiche therapeuti sche r
Hilfestellung hinein. Aber
auch da, wo man im en-
geren Sinne nicht von
Therapie sprechen kann,
sondern allgemeiner von
Hilfe im psychischen, so-
zialen und alltagsprakti-
schen Bereich ist das
Schreiben für viele Gefan-

gene fast nie nur ein äs-
thetisches Spiel.
„Ich habe mal geschrie-
ben: Wenn ich nicht mehr
schreiben kann, würde ich
mich hinlegen. Die Decke
über die Augen ziehen
und sterben. Glaub mir,
das ist noch exakt die Si-
tuation hier:“
Schreiben bedeutet, dies
wird von Gefangenen im-
mer wieder betont, Hilfe
zum Leben, oft sogar Hilfe
zum Überleben. Nicht von
ungefähr lautet der Titel
der großen Monographie
über Gefangenenliteratur
von Nicola Keßler: Schrei-

„Schreiben ist Entlastung

von extrem negativen

Gefühlen wie Wut,

Ohnmacht, Schmerz,

Angst, die aus dem

Inneren im Schreibakt

hervorbrechen. Das

Schreiben wirkt wie ein

Ventil, das diesen

Ausbruch begünstigt, es

wirkt als Befreiung von

der inneren Not.“

der mentalen Stärke, sich
gegen die allmächtige,
bedrohliche, destruktive
Institution Gefängnis zu
wehren und sich das eige-
ne Leben nicht austreiben

zu lassen. Insofern be-
deutet Schreiben auch
Widerstand gegen die
Destruktion der eigenen
Persönlichkeit.

Widerstand ist Schreiben
aber auch als politische
Aktivität. Mit Worten
„Mauern durchbrechen“
heißt die Isolation als Per-
version des obersten Zie-
les der Sozialisation und
Resozialisation aufzuhe-
ben, Aufklärung, Anklage
und den Impuls nach
draußen zu tragen, nicht
zu dulden, was da als
zerstörerische Institution
noch immer existiert.
Solche Beschreibungen
zur Schreibmotivation und
zu Schreibwirkungen fin-
den sich vielfältig. Auch
die Grundlage für ein sol-
ches Schreiben, die inhu-
mane Konstruktion der

WENN MAUERN ERZÄHLEN KÖNNTEN

Seminarempfehlung:

„Bühne frei - Ihr

Auftritt!

Präsentieren und

Repräsentieren“

vom 13. - 14.

Dezember 2011 in

Celle

„Schreiben bedeutet, dies

wird von Gefangenen

immer wieder betont,

Hilfe zum Leben,

oft sogar Hilfe zum

Überleben.“
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ben, um zu überleben
(2001).

Zur Wirkung auf Leser
und Leserinnen
Generell muss man fest-
stellen, dass das Interes-
se an Gefangenenliteratur
vergleichsweise begrenzt
ist. Die Anthologien des
Ingeborg-Drewitz-Prei se s
erscheinen nur in kleinen
Auflagen, die Anzahl an-
derer Titel aus dem Ge-
fängnis sind gering. Es
gibt Literaturgruppen im
Gefängnis, die bisweilen
schmale Bändchen mit

ihren Texten herausge-
ben. Fast unmöglich ist
es, größere Verlage für
Gefangenenliteratur zu
gewinnen. Das Interesse
an der Literatur entspricht
dem schwindenden Inte-
resse der Öffentlichkeit an
der Reform des Strafvoll-
zugs und der Situation der
Gefangenen , sieht man
einmal von spektakulären
Ereignissen ab. Bezeich-
nend ist, wie fast unbe-
merkt von der Öffentlich-
keit die neuen Strafvoll-
zugsgesetze der Länder
gegenwärtig beraten und

verabschiedet werden, die
tendentiell den Weg einer
Gegenreform in Richtung
des Verwahrvollzugs be-
sch rei ten. Gleich woh l
existiert ein interessiertes
und offenes Publikum
Auch etablierte Zeitungen
greifen hier und da die
Thematik auf, es gibt häu-
figer noch Interesse in
Kultursendungen des Ra-
dios, auch des Fernse-
hens. In Theaterprojekten
wird auf Texte des Dreh-
witz-Literaturpreises zu-
rückgegriffen. Es gibt Ge-
fangenenliteratur auch als

Wenn Wände erzählen
könnten!
Von denen,
die Nachts leise weinen,
von denen, die im Schlaf
schreien,
oder
von denen, die ganz
still sind.

So wenige Worte, aber
wer sich darauf einläßt,
spürt mit allen Sinnen das
Gefängnis in seinen er-
schütternden Wirkungen
von panischer Verzweif-
lung, tiefem Schmerz oder
einer Sprachlosigkeit an
der Grenze des endgülti-

gen Verstummens. Solche
Texte sind Psychogram-
me, und je präziser die
Sprache, je anschaulicher
und authentischer als
Selbstausdruck, kurzum je
literarischer, um so realis-
tischer ist der Text, um so
intensiver seine Rezeption
und umso stärker der Im-
puls, ihn über seine ästhe-
tische Wirkung hinaus zu
lesen als Hilferuf, Dialog-
angebot und Appell.
Es verwundert daher
nicht, wenn sich an die
Lektüre solcher eindrucks-
voller Texte leidenschaftli-
che Gespräche anschlie-

ßen. Warum werden Stra-
fen eingesetzt mit solch
zerstörerischen Folgen?
Andererseits: Haben Ver-
brecher sie nicht verdient?
Was wären sinnvolle Stra-
fen? Warum wird die Ziel-
setzung des Strafvollzugs-
gesetzes so sehr verfehlt?
Was ist das für eine Ge-
sellschaft, die solche Ge-
fängnisse zulässt und sie
auch noch rechtfertigt?
Warum erfahren wir dar-
über nichts?

„Ich stellte mir einen

Schreiben bedeutet, dies

wird von Gefangenen

immer wieder betont, Hilfe

zum Leben, oft sogar Hilfe

zum Überleben.“

Thema des Schulunter-
richts, zum Teil auch in
Form von schriftlichen
Dialogen oder auch per-
sönlichen Begegnungen
zwischen schreibenden
Autoren und Schülern.
Über Lesungen fehlt ein
Überblick, aber sie finden
immer wieder, offenbar in
größerer Zahl statt. Neu-
erdings wird auch das
Internet einbezogen und
bietet eine gute Chance
auf eine größere Öffent-
l ichkeit. Da s Proje kt
„Schattenkultur“ auf der
„Ruhr 2010“ war beispiel-
haft, es gibt konkrete Un-
ternehmungen, es in ge-
wandelter, kreativer Form

weiter zu führen (UMBRA
Kunstfabri k Gel sen kir-
chen). Wir haben bei der
Anfrage für eine Schirm-
herrschaft auch bei etab-
lierten Schriftstellern wie
Luise Rinser (1995), Mar-
tin Walser (1999) oder
George Tabori (2005) je-
weils eine große Offenheit
erlebt. Sie schätzten die
literarische Qualität der
Literatur und das in ihnen
zum Ausdruck kommende
Engagement für die Res-
pektierung der Menschen-
rechte auch in deutschen
Gefängnissen.
Bei zahlreichen Lesun-
gen, in Seminaren oder im
Schulunterricht habe ich

oft Reaktionen erlebt, die
irgendwo lagen zwischen
Irritation, emotionaler Auf-
gewühltheit, Sprachlosig-
keit, Empathie, Empö-
rung, Ungläubigkeit und
einem starken Informati-
onsbedarf über diese so
unbekannte, fragwürdige
Welt. Manchmal sind es
nur kleine, auf den ersten
Blick unscheinbare, aber
literarisch sehr verdichtete
Texte, die solche Reaktio-
nen hervorrufen. Z. .B.
Verse aus einem bekann-
ten Gedicht von Ralf
Sonntag.

WENN MAUERN ERZÄHLEN KÖNNTEN

Kontakt:

Prof. Dr. Helmut H. Koch

E-Mail

helmkoch@t-online.de

Telefon

0251 / 83 393 13



Newsletter Nr. 15 Seite 7

S t e f a n N e u m a n n :
23.10.06 – der weg zur
arbeit

……dann rückten wir aus
zur arbeit, selbst ganz
statuen, in einer umge-
bung, in der jedes materi-
al, jede oberfläche, jede
form erstarrung aufzwingt.

: ich bin eine wand, ich ein
gang, schau uns an. Wie
alle anderen vor und nach
dir wirst du nichts entde-
cken und nichts bewegen

und keine spur hinterlas-
sen an uns, es wird dich
nicht gegeben haben in
dieser zeit auf, zwischen
und unter uns. sieh uns in
deinen brüde rn un d
schwestern, unseren still-
stand in ihrem glotzen.
messe dich, jage deine
gedanken von rechtem
Winkel zu rechtem Win-
kel, taste uns ab, suche
und forsche – wir spüren
dich nicht, wir erwidern
dich nicht. Du wirst nichts
finden, keine lebendige

nische zum verkriechen,
keine schutzräume für
träume, nicht einen war-
men flecken. Auf 20
schritt backen wir dich,
mal auf 50, mal auf 10.
jede richtung bestimmen
wir, jeden stopp. Wir
wachsen nicht und drin-
gen doch in dich ein; wir-
ken sogar gegen kleinste
neigungen, die wir gar
nicht kennen und doch
austreiben. Wir sind ges-
tern und morgen, unsere
ewigkeit raubt deine se-

Literaturhinweise

Bohammer, Sabine: Inge-
borg Drewitz´ Engage-
ment für die Gefangenen-
literatur. In Ingeborg-
Drewitz-Literaturpreis für
Gefangene: Nichts be-
ginnt. Nichts passiert.
Nichts endet. Münster
1985.

Keßler, Nicola: Schreiben
um zu überleben. Studien
zur Gefangenenliteratur.
Godesberg 2001.

Dies., U. Klein, Helmut H.
Koch, E. Theine: Men-
schen im Gefängnis. Lite-

rarische Selbstzeugnisse,
authentische Texte und
Materialien für den schuli-
schen und außerschuli-
schen Unterricht. Bonn:
1996

Koch, Helmut H. Klein,
Uta: Gefangenenliteratur.
Sprechen, Schreiben, Le-
sen in deutschen Gefäng-
nissen. Hagen 1988.

Ders.: Schreiben und Le-
sen in sozialen und psy-
chischen Krisensituatio-
nen. Annäherungen. In.
J.Be rni ng , N.Ke ßl e r,
H.H.Koch (Hg.) Schreiben
im Kontext. Münster 2006.

Ders., Schreiben um zu
leben. Ein Essay zum
Thema Literatur von Ge-
fangenen. In:R. Neufeld,
H. H. Koch (Hrsg.) Ich
muss zurück ins Ratten-
loch. Unerhörte Geschich-
ten aus dem Frauenknast.
Assoverlag 2010

H o r s t S c h ü l e r -
Springorum: Was läßt der
Strafvollzug für Gefühle
übrig? In: H.D.Schwind
(Hg.): Festschrift für Gün-
ter Blau zum 70. Ge-
burtstag. Berlin, New York
1985.

Helmut Pammler

Passiv
Du wirst verhaftet,
du wirst verurteilt,
sie kleiden dich ein,
die Zelle wird dir
zugewiesen,
zum Arzt wirst du
vorgeführt,
dein Geld wird verwaltet,
deine Wäsche wird
gewaschen,
dein Essen wird gekocht,
zum Duschen wirst du
geholt
deine Post wird zensiert,
deine Zelle gefilzt,
dein Leben verwaltet,
dein Urin kontrolliert,
deine Fingerabdrücke
werden gespeichert,
deine Gene analysiert…
Am Ende wirst du vor die
Tür gesetzt,
Zur Aktivität verdammt.

kunde. ich bin eine wand,
ich ein gang, wir sind
wände und gänge, nur
das. Wir falten dich, wir
verdichten dich, wir stau-
chen dich, wir schließen
deine poren, setzen dich
fest. wir quetschen dich
zu einem klotz, einer plat-
te, einem strich, einem
punkt – zu einem schwar-
zen loch ohne schwer-
kraft. Die rezeptoren in
deinem neuronalen netz-
werk besetzen wir mit
dem immergleichen ein-
druck, mit unserem block-
bild. unsere tonlose eintö-
nigkeit wirst du hören, bis
du taub bist auf allen fre-

quenzen. nie könntest du
einen freudenfunken aus
uns herausschlagen, nie
könntest du uns zum
schwingen bringen, wir
atmen nicht, wir blühen
nicht, wir singen nicht, wir
flirten nicht, wir vergehen
nicht. bis du dich in jedem
unserer gesichter nur
spiegelst als unsere sie-
gessäule.

erst kam die durchsage,
dann rückten wir aus zur
arbeit. selbst ganz gefan-
gene, in einer umgebung,
in der jedes material, jede
oberfläche, jede form fes-
seln anlegt. und wer aus-

rücken durfte, der hat
noch glück gehabt.
(Aus. Ingeborg-Drewitz-
Literaturprei für Gefange-
ne: Geräusche der Nacht.
Schirmherrschaft Hein
Mülle r-Dietz. Mün ste r
2008)

WENN MAUERN ERZÄHLEN KÖNNTEN

Kontakt:

Prof. Dr. Helmut H. Koch

E-Mail

helmkoch@t-online.de

Telefon

0251 / 83 393 13

Literarische Texte

Peter Lambert

Besuch
Beim Besuch
huschen die Worte
wie Pusteblumen
über die Haut

Nach dem Besuch
Scheußlich
das langsame
Entgegnen der Stille
fürchte nur
Dein Fehlen

(Aus: Ingeborg- Drewitz-
Literaturpreis f ür
Gef angene: Nichts beginnt.
Nichts passiert. Nichts
endet. Literatur aus dem
deutschen Strafvollzug
2005. Schimherrschaft:
George Tabori. Münster
2005)

mailto:helmkoch@t-online.de
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Noch viel mehr als der

aus dem angloamerikani-
sc h e n Sp ra ch ra u m

„rückübernommene“ Beg-

riff der Psychopathie bzw.
die damit bezeichnete

diagnostische Entität wird

die Behandelbarkeit die-
ser Störung kontroversiell

diskutiert und immer wie-
der auch in Frage gestellt.

Zu Unrecht, wie von viel-

fachen Studien mittlerwei-
le belegt werden kann.

Während der Begriff der

Psychopathie in der älte-
ren psychiatrischen Dikti-

on für sämtliche mittler-

weile als Persönlichkeits-
stö rungen bezeichnete

Auffälligkeiten verwendet

wurde, ist er heute einer-
seits durch die umgangs-

sprachliche Verwendung

mit einer ausschließlich

pejorativen Konnotation
versehen und benennt

andererseits in seiner aus
dem angloamerikanischen

Sprachgeb rauch über-

nommenen Bedeutung
eine umfassende Störung

der sozialen Interaktion

und der emotionalen
Wahrnehmung mit hartnä-

ckiger Disposition zu devi-

antem Verhalten. Die Prä-
valenz dieser Störung

wird in der Gesamtpopula-

tion mit weniger als 1 Pro-
zent angegeben, liegt je-

doch in der Gefängnispo-

pulation bei 15 bis 25 Pro-
zent und dürfte auch ei-

nen wesentlichen kausa-

len Faktor darstellen bei
denjenigen 80 Prozent

aller schweren Rückfalls-
delikte, die von nur 20

Prozent aller Rückfallstä-

ter begangen werden.

Da Persönlichkeitsstörun-
gen zum einen durch ih-

ren überdauernden Cha-
rakter, zum anderen aber

auch durch die aus ihnen

resultierenden Leidenszu-
stände gekennzeichnet

sind und der Leidensdruck

bei psychopathischen Stö-
rungen weniger die dia-

gnostisch so zugeordne-

ten Personen als deren
unmittelbares Umfeld be-

trifft, resultierte die schon

bald nach der Beschrei-
bung und Definition der

„psychopathy“ einsetzen-

de Suche nach erfolgrei-
chen Behandlungsmetho-

den sozusagen aus dem

kollektiven gesellschaftli-
chen Leidensdruck. Sie

wurde denn auch mit be-
trächtlichem Engagement

und wenig spezifischer

wissen schaftl ich fundierter
Erfahrung betrieben und

endete vorerst bei der
1974 von Martinson for-

mulierten ernüchternden

Erke n n tn i s „n o th i n g
works“. Der nä ch ste

Schritt in Richtung er-

wünschte Veränderung
devianten und sozial prob-

lematischen Verhaltens

war die Instrumentalisie-
rung des Therapeuten als

„Doppelagent“ (Gretenkor

d 1998) in Kontrollfunktion
entsprechend dem von

Laws 1989 verfassten

Leitsatz „no cure, but
control“. Diese wenig be-

friedigende Positionierung

löste sich erst mit der zu-
nehmenden wissenschaft-

lichen Erforschung der

Effektivität verschiedener

therapeutischer Strate-
gien und entsprechenden

methodischen Fortschrit-
ten und machte schließ-

lich einem differenzierte-

ren Zugang zu dem Prob-
lem der therapeutischen

Arbeit mit störungsunein-

sichtigen, aber sozial stö-
renden Klienten Platz,

wobei sich als zentrales

Thema die Frage „what
works, for whom and un-

d e r wh a t co n d i t i -

on“ (Palmer 1992, McGui-
re 1995) herauskristalli-

sierte. Die bis dato gültige

Antwort lieferte Andrews
1990 mit der Entwicklung

d e s „ r i s k - n e e d -

re spon siti vity“-P rinzip s.
Danach ist Therapie und

damit der Einsatz oft be-

trächtlicher Ressourcen in

erster Linie bei Hochrisi-
kofällen indiziert, die Inter-

vention zielt ab auf dieje-
nigen Faktoren der Per-

sönlichkeitsst ruktur, die

als unmittelbare Risikofak-
toren künftigen devianten

Verhaltens identifiziert

PSYCHOTHERAPIE BEI PSYCHOPATHIE

Psychotherapie bei Psychopathie

v o n H e i d i K a s t n e r

Prim. Dr. Heidi Kastner

Landesnervenklinik Wagner

Jauregg - Abteilung für fo-

rensische Psychiatrie in Linz

„Die Prävalenz dieser Stö-

rung wird in der Gesamt-

population mit weniger als

1 Prozent angegeben, liegt

jedoch in der Gefängnispo-

pulation bei 15 bis 25 Pro-

zent und dürfte auch einen

wesentlichen kausalen

Faktor darstellen bei den-

jenigen 80 Prozent aller

schweren Rückfallsdelikte,

die von nur 20 Prozent

aller Rückfallstäter

begangen werden.“

Landesnervenklinik Wagner-Jauregg in Linz / Österreich
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der sozialen Anpassung

bewirken.

In Hinblick auf das Ri-

siko-, Bedürfnis- und An-
sp re ch b a r ke i tsp ri n zi p

führten Andrews et al.

1990 eine Meta-Analyse
über 150 Studien durch,

deren Ergebnisse von

Lipsey und Wilson 1993
und 1998 repliziert und

somit bestätigt wurden

und die ganz eindeutig
sowohl die Bedeutsamkeit

des Einsatzes spezifi-

scher Psychotherapieme-
thoden als auch den kont-

raproduktiven Effekt un-

spezifischer Interventio-
nen beweisen konnte.

Belegt wurde mit diesen

Untersuchungen vor al-
lem, dass sich auch bei

einer wenig erfolgverspre-

chenden Klientel die

Rückfälligkeit in delin-
quentes Verhalten und

somit die primär proble-
matische Auswirkung der

Störung, die zumindest

mittelbar über Inhaftierung
auch zu beträchtlichen

Leidenszuständen auf der

Täterseite führen kann,
um ca. 40 Prozent redu-

zieren lässt und somit we-

der der therapeutische
Nihil ismus der vergange-

nen Jahre noch die oft ins
Treffen geführte Kritik an

„ve rordneter“ Therapie

ohne vorbestehende Stö-
rungseinsicht oder Verän-

derungswünsche von Sei-
ten des Klienten ange-

bracht erscheinen.

Als wesentliches Merkmal
einer spezifischen Thera-

pie hat sich die klare

Struktur des Behand-
lungsablaufs, gepaart mit

einer unverrückbar beim

Therapeuten verorteten
Behandlungsautorität her-

ausgestellt. Die erhobe-

nen empirischen Daten
verweisen auf die Bedeu-

tung eine s kri ti sch -

offenen, engagierten, aber
klar abgegrenzten Be-

handlungssettings, Unbe-

dingt vermieden werden
sollten der Verlust der

kritischen Distanz und die

werden. Als diese so ge-

nann ten „kriminogen e
Faktoren“ wurden von

Rice 1992 antisoziale Ein-
stellungen, Kontakte im

dissozialen Milieu, Identifi-

kation mit antisozialen
Werten und Rollenmodel-

len, Impulsivität, selbst-

sch ä di ge nd e An pa s-
sung sst rategien, rigide

Denkmuster mit Unfähig-

keit zu vorausplanendem
Denken, Egozentrik, Ex-

ternalisierung von Verant-

wortung und die bei dieser
Art von Störung deutlich

erhöhte Comorbidität mit
Suchterkrankungen identi-

fiziert. Ganz wesentlich

muss jedoch die Auswahl
der Methode dem indivi-

duellen Lernstil des Klien-

ten angepasst werden,
um den von Yochelson et

al. 1976 nach längeren

Behan dlung sve rsu che n
resignativ beschriebenen

paradoxen Effekt zu ver-

meiden: wo Manipulation
einen integralen Bestand-

teil der Störung darstellt,
kann das Vermitteln thera-

peutischer Strategien bei

entsprechend disponier-
ten Personen eine Ver-

besserung der manipulati-

ven Fähigkeiten, eine
Ausweitung des deviant

eingesetzten Verhaltens-

repertoires und somit eine
weitere Verschlechterung

PSYCHOTHERAPIE BEI PSYCHOPATHIE

„Als wesentliches Merkmal

einer spezifischen

Therapie hat sich die klare

Struktur des Behandlungs-

ablaufs, gepaart mit einer

unverrückbar beim

Therapeuten verorteten

Behandlungsautorität

herausgestellt.“

Methode Effektstärke

Sanktionen -0,08

Psy chotherapie inadäquat -0,07

Psy chotherapie unspezif isch

Metaanalyse sozialtherapeutischer Strafvollzug, Lösel 1997

Metaanalyse Therapie jugendlicher Gewalttäter, Lipsey 1995

0,1

Psy chotherapie spezif isch

Müller-Isberner 1999

0,3 - 0,4

Effektstärke unterschiedlicher Interventionsstrategien

„… wo Manipulation einen

integralen Bestandteil der

Störung darstellt, kann das

Vermitteln therapeutischer

Strategien bei entspre-

chend disponierten Perso-

nen eine Verbesserung der

manipulativen Fähigkeiten,

eine Ausweitung des

deviant eingesetzten Ver-

haltensrepertoires und

somit eine weitere Ver-

schlechterung der sozialen

Anpassung bewirken.“
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aus empathiezentrierten

therapeutischen Traditio-
nen gespeisten Wün-

sche nach therapeuti-
scher Beziehung auf

emotionaler Basis, aus

der die für den Therapie-
zweck fatale Illusion ei-

nes Arbeitsbündnisses

resultiert, die wiederum
vom Klienten im Sinne

seiner dysfunktionalen

manipulativen Muster
genutzt wird und Verän-

derung verhindert. Em-

pathie bedeutet auch die
realistische Wah rneh-

mung des Klienten und

damit die Wahrnehmung

seiner Defizite, in diesem
F a l l e b e n d e s

„emotionalen Analphabe-
tentums“ und der Unfä-

higkeit zur Bildung emo-

tional getragener Ar-
b eitsb ünd ni sse . Die

zweite häufige Fehler-

quelle von Seiten des
Therapeuten resultiert

aus dem frustrierten Er-

leben frustranen thera-
p euti sche n Enga ge -

ments, das zu morali-
scher Verurteilung des

Klienten und überstren-

ger Kontrolle bis hin zu
Hass- und Zerstörungs-

wünschen ihm gegen-

über führen kann, der
doch nur ein seiner dia-

gnostischen Zuordnung

nach zu erwartendes
Verhalten an den Tag

gelegt hat. Im Spalt zwi-

schen Naivität und Ver-
dammnis finden sich die

mittlerweile als effizient

„In Summe ist nach dem

aktuellen Erkenntnisstand

in der Behandlung der

Psychopathie die

Annahme der fehlenden

Behandelbarkeit nicht

mehr gerechtfertigt.“

PSYCHOTHERAPIE BEI PSYCHOPATHIE

Emotionsregulation bau-

en aufeinander auf und
we rd e n mu lt im od al

(Gruppendi sku ssionen,
Rolle n spiele, au dio -

visuelle Prä sentation,

stru kturierte Denkaufga-
ben) vermittelt.

In Summe ist nach dem

aktuellen Erkenntni s-
stand in der Behandlung

der Psychopathie die

Annahme der fehlenden
Behandelbarkeit nicht

mehr gerechtfertigt. Vor

allem die Auswirkungen

der Störung können bei
Auswahl einer adäqua-

ten Therapiemethode
deutlich reduziert wer-

den, die Behandlung

sollte nach dem Risiko-
B e d ü r f n i s -

Ansprechbarkeitsp rinzip

erfolgen und ist mit ver-
gleichbar gutem Erfolg

auch unter gerichtlich

verordneten Zwangsbe-
dingungen durchführbar.

erwiesenen therapeuti-

schen Strategien, die
zumei st multi-modal,

intensiv, hoch strukturiert
und behavioral oder kog-

nitiv-behavioral sind und

sich am handlungsorien-
tierten Lernstil der Klien-

ten ausrichten. Comorbi-

de Störungen, zumeist
Su b sta n zm i ssb ra u ch

oder -abhängigkeit, müs-

sen entweder zusätzlich
direkt adressiert werden

oder erfordern eine An-

passung der Therapie-
programme, in jedem

Fall erschweren sie die

Behandlung oft beträcht-

lich. Als Behandlungsin-

halte sind das Training
sozialer Fertigkeiten, die

kognitive Umstrukturie-
rung d ysfun ktionale r

Denkmuster, die Bear-

b e i tu ng d e r Ve r-
leugnungs- und Bagatel-

lisierungsprozesse, das

Training der Fähigkeit,
Probleme als solche zu

erkennen und zu reflek-

tieren und ganz wesent-
lich das Empathietraining

anzuführen. Als weit ver-

breitetes Musterbeispiel
eines solchen Trainings-

programms sei hier das

1985 von Ross und Fabi-

ano entwickelte R&R

(Reasoning & Rehabilita-
tion)-Programm ange-

führt, das aus 35 zwei-
stündigen Sitzungen in

einem Zeitraum von zwei

bis drei Monaten besteht
und sowohl stationär als

auch ambulant durch-

führbar ist. Die Pro-
grammmodule Selbst-

kontrolle, Metakognition,

soziale Fertigkeiten, in-
terpersonale Problemlö-

sefähig keit, kreative s

Denken, kritisches Den-
ken, Übernahme der so-

zialen Perspektive, Ent-

wicklung von Werten und

Kontakt:

Prim. Dr. Heidi K astner

E-Mail

heidi.kastner@gespag.at

Telefon

+43 (0)5 055462-0

Seminarempfehlung:

„Bundesweites Forum: Si-

cherheitsunterbringung“

vom 20. bis 21.

März 2012 in Celle

http://www.fajv.de/
mailto:heidi.kastner@gespag.at
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Grenzen der Therapierbarkeit von gefährlichen Rückfalltätern

- sozialethische Impulse
v o n V o l k e r S t ü m k e

GRENZEN DER THERAPIERBARKEIT

Die Frage nach den

Grenzen der Therapier-

barkeit ist zunächst keine

sozialethische Fragestel-

lung, sondern eine fach-

spezifische Problematik

mit zudem rechtlichen und

rechtswissen schaftl ichen

Implikationen. Anderer-

seits kann, wie ich darle-

gen möchte, die Ethik

durchaus Impulse, also

Anregungen für die Beant-

wortung dieser Frage bei-

steuern. Damit ergibt sich

eine Zweiteilung meiner

Gedankenführung: Zuerst

möchte ich analysieren,

welche Grenzen der The-

rapierbarkeit es überhaupt

gibt und was genau diese

Grenzen besagen, ohne

mich dabei auf die Vorge-

hensweisen und Prämis-

sen konkreter Therapie-

formen zu beziehen. Im

zweiten Schritt möchte ich

dann handlungsorientierte

Anregungen formulieren.

Aber nicht nur der zweite

Schritt, der gute Maßnah-

men empfehlen und

schlechte Maßnahmen

kritisieren soll, ist ethisch

ausgerichtet. Auch meine

Analyse der Grenzen hat

es mit Ethik, näherhin mit

der Metaethik zu tun, weil

h i e r B e d i n g u n g e n

menschlichen Handelns

und Zusammenlebens in

den Blick geraten und dar-

über hinaus grundlegende

Annahmen über das We-

sen des Menschen er-

sichtlich werden, die bei

den praktisch ausgerichte-

ten Handlungsempfehlun-

gen im Hintergrund ste-

hen und von dort aus

auch Einfluss nehmen.

1. An welche Grenzen

stößt eine Therapie v on

Rückfalltätern?

Eine Therapie von Straf-

gefangenen oder Siche-

rungsverwahrten ist aus

ethischer Sicht keine indi-

viduelle Maßnahme zwi-

schen zwei erwachsenen

Personen, sondern ist

gesellschaftlich eingebet-

tet, so dass sie vornehm-

Prof. Dr. Volker Stümke

Führungs ak ademie der

Bundeswehr - Fachbereich

Sozia lwiss enschaften in

Hamburg

lich aus der Perspektive

der Sozialethik zu analy-

sieren ist. Als Ordnungs-

und Gestaltung smacht

menschlichen Zusammen-

lebens in der Gesellschaft

kommt dem Recht eine

besondere Bedeutung zu,

daher ist es naheliegend,

zunächst die rechtlichen

Grenzen einer Therapie

zu eruieren. Rechtliche

Bestimmungen legen dar,

welche Maßnahmen er-

laubt sind. An dieser Stel-

le werde ich nicht detail-

liert Auskunft geben, son-

dern beschränke mich auf

zwei Grenzen: So darf

erstens eine Therapie

nicht gegen den Willen

des Behandelten durchge-

führt werden. Zweitens

gebietet das Resozialisie-

rungsgebot, dass thera-

peutische Angebote unter-

breitet werden – und zwar

für Strafgefangene wie

S i ch e run g sve rwa h rte .

Wenn hier manches im

Argen liegen mag, was

eine Lektüre der weiter-

führenden Disse rtation

von Tillmann Bartsch na-

he legt, dann ist das zwar

auch ein ethisches Prob-

lem, aber auf der Ebene

des Pragmatischen und

nicht der Sozialethik, die

für meine Überlegungen

maßgeblich bleiben soll.

Weitaus gravierender ist

demgegenüber, dass ge-

rade die rechtlichen Be-

stimmungen selbst an

Grenzen stoßen, was Ver-

unsicherung auslöst. Eine

solche Konstellation ist für

Ethiker nicht ungewöhn-

lich, vielmehr wird Ethik

als Wissen schaft von der

Moral insbesondere dann

virulent, wenn vorgegebe-

ne Normierungen, sei es

die individuelle Überzeu-

gung, seien es die gesell-

schaftlich geltenden Be-

stimmungen, nicht mehr

passen. So können Ge-

setze schlicht im Lauf der

Zeit überholt sein oder

durch neue Errungen-

schaften überholt werden

Die Führungsakademi e der

Bundeswehr in Hamburg
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– man spricht dann von

diachronen Konflikten.

Oder aber es ist unklar,

welche Bestimmungen in

einer konkreten Situation

greifen, weil es entweder

zu viele oder überhaupt

keine gibt – dies nennt

man synchrone Konflikte.

In solchen Fällen setzt

eine Vergewisserung ein,

welche Normierungen in

Geltung stehen sollen –

und das ist die Grundfra-

ge der Ethik.

Ich gehe nunmehr davon

aus, dass eine solche

Verunsicherung im Be-

reich der Therapie von

Rückfalltätern gegeben

ist. Das heißt näherhin,

dass die rechtlichen Be-

stimmungen über die The-

rapie gegenwärtig, jeden-

falls bei uns an Grenzen

gestoßen sind und sich

demzufolge die ethische

Frage stellt, wie dieser

Grenzkonflikt gelöst oder

zumindest entschärft wer-

den kann. Mehrere Grün-

de sprechen für diese

Vermutung:

 Auslöser war wohl das

Urteil des Europäischen

Gerichtshofs für Men-

schenrechte vom 17.

Dezember 2009, das

die deutsche Praxis der

Sicherungsverwahrung

über 10 Jahre hinaus

als Verstoß gegen Arti-

kel 5 und 7 der EMRK

gewertet hat, so dass

Dieser primär diachrone

Konflikt soll nunmehr noch

präziser analysiert wer-

den, bevor mögliche Lö-

sungsoptionen erwogen

werden. Daher stellt sich

zunächst die Frage, an

welche Grenzen die The-

rapierbarkeit von Siche-

rungsverwahrten, zuge-

spitzt: von denjenigen un-

ter ihnen, die als gefährli-

che Rückfalltäter einge-

stuft werden, stößt. Nä-

herhin handelt es sich um

drei Grenzkonflikte, die

ich nunmehr analysieren

möchte.

Zunächst möchte ich auf

pragmatische Grenzen

hinweisen. Damit ist ge-

meint, dass die Therapier-

barkeit von Strafgefange-

nen wie Sicherungsver-

wahrten durch das, was

machbar ist und was ge-

leistet werden kann, limi-

tiert wird. Diese Grenze

des Machbaren lässt sich

aus drei Blickwinkeln dar-

legen, nämlich den drei

P rotag oni sten solche r

Therapie:

nun eine Entlassung

zahlreicher Langzeitsi-

ch e ru n g sve rwa h rte r

anstehen kann, die vor

Probleme stellt. Die

daraus resultierenden

Probleme betreffen nä-

herhin nicht nur die

Verunsicherung einer

extrem auf Sicherheit

fixierten und darin

durch die Medien und

die Politik teilweise

noch bestärkten Bevöl-

kerung, sondern auch

die mangelhafte Vorbe-

reitung der Inhaftierten

auf ihre Freilassung,

die wiederum die Ge-

fahr eines Rückfalls

steigert. Vor allem aber

befinden sich unter den

Verwahrten auch Men-

schen, die als gefährli-

che Rückfalltäter einge-

stuft werden.

 Seit Beginn dieses Jah-

res gilt das neue Thera-

pieu nte rb rin gung sge -

setz, das eine Unter-

bringung solcher Lang-

zeitsicherungsverwahrt

en in geschlossenen

Einrichtungen ermögli-

chen soll, so dass eine

Verhältnisbe stimmung

zwischen Sicherungs-

verwahrung und Thera-

pierbarkeit notwendig

wird.

 Zudem ist generell die

Verweildauer der Si-

ch e run g sve rwah rten

angestiegen, so dass

die Frage nach einer

altersgerechten Unter-

bringung ebenso wie

die Frage nach dem

Umgang mit den dar-

a u s re sul tie rend en

Schäden (bspw. Hospi-

talismus, Entpersönli-

chung) gestellt werden

müssen.

GRENZEN DER THERAPIERBARKEIT

„Die daraus resultierenden

Probleme betreffen nicht

nur die Verunsicherung

einer extrem auf Sicherheit

fixierten und darin durch die

Medien und die Politik

teilweise noch bestärkten

Bevölkerung, sondern auch

die mangelhafte

Vorbereitung der

Inhaftierten auf ihre

Freilassung, die wiederum

die Gefahr eines Rückfalls

steigert.“
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Der Patient kann aus un-

terschiedlichen Gründen

eine solche Behandlung

ablehnen. Er kann zuvor

schlechte Erfahrungen mit

anderen Maßnahmen ge-

macht haben, so dass

seine Bereitschaft für eine

weitere Therapie erheb-

lich reduziert ist. Er kann

frustriert sein, weil er zu

lange auf eine Therapie-

möglichkeit warten muss-

te oder auch weil er bei

anderen Patienten Fort-

schritte beobachtete, die

er bei sich nicht wahrneh-

men konnte. Er kann sich

im Extremfall damit abge-

funden haben, im Gefäng-

nis zu bleiben und nicht

oder angesichts seiner

Erfahrungen nicht mehr

therapierbar zu sein.

Die Therapeuten können

an die Grenzen ihrer je-

weili ge n fa ch wi sse n -

schaftl ichen Expe rti se

gelangen und schlicht

nicht mehr weiter wissen.

Medizin, Psychiatrie und

Psychologie können nur

inn e rhal b be sti mmte r

Grenzen Menschen helfen

– und diese objektiven,

auch durch die jeweilige

Methode bedingten Gren-

zen können faktisch bei

einigen Patienten erreicht

sein. Darüber hinaus ha-

ben alle diese Therapeu-

ten auch ihre subjektiven

Grenzen, sowohl ihre Be-

lastbarkeit wie ihr Können

hingegen nicht verändert

werden. Der Begriff der

Grenze sollte demzufolge

noch einmal differenziert

werden: Es gibt einerseits

Grenzen, die wir verän-

dern können – die evan-

gelische Theologie spricht

v o m R a u m d e r

„cooperatio“, also von ei-

nem Bereich, in dem wir

Menschen mit Gott zu-

sammenwirken. Anderer-

seits gibt es Grenzen, die

mit unserem Menschsein

gegeben sind, die also zur

conditio humana gehören

und nicht in unserer Ver-

fügungsgewalt stehen.

Hier stehen wir Gott ge-

genüber (und kooperieren

nicht mit bzw. neben ihm).

Diese beiden Grenzfor-

men gibt es auch auf der

p ragmati schen Eben e

einer Therapie: Dass The-

rapien und ihre Wirkungen

begrenzt sind, gehört zur

conditio humana, welche

konkreten Beschränkun-

gen vorliegen, ist hinge-

gen variabel und hängt an

den beteiligten Protago-

nisten und ihrem Zusam-

menwirken.

Als nächstes möchte ich

die moralischen Gren-

zen darlegen. An sie ge-

langen wir durch die Fra-

ge, was wir den genann-

ten Protagonisten einer

Therapie guten Gewis-

sens zumuten können und

dürfen. Als Gewissens-

norm im Bereich der Sozi-

alethik können Menschen-

würde und Menschen-

rechte angesehen wer-

und auch ihr Wissen sind

limitiert. Schließlich kann

es auch einen Mangel an

Fachpersonal geben, so

dass Therapien nicht an-

geboten werden können.

Hinzu tritt, dass man auch

die Expertise von Krimino-

logen einbeziehen sollte,

was eine einheitliche Ex-

pertenmeinung schwieri-

ger machen dürfte.

Schließlich gibt es Gren-

zen, die durch die Gesell-

schaft gesteckt werden,

insbesondere die finan-

ziellen Mittelzuweisungen

beschränken die Möglich-

keiten, Therapien anzu-

bieten. Dahinter stehen

Verteilungskämpfe inner-

halb der Gesellschaft, so

dass man nicht vorschnell

vom schlechten Willen der

Bürger ausgehen sollte,

so n de rn ko n sta tie re n

muss, dass chronisch

knappe Finanzmittel zuge-

teilt werden müssen, so

dass e s immer mehr Inte-

ressenten als Mittel geben

dürfte.

So weit die Beschreibung

die se r p ragma ti sche n

Grenzen. Deutlich ist,

dass es keine rechtlichen

Begrenzungen sind und

dass sie dennoch die The-

rapien limitieren. Zwar

könnten wir jetzt theore-

tisch räsonieren, ob und

inwieweit diese Grenzen

verschoben werden kön-

nen. Aber damit könnte

bestenfalls ein Grenzver-

lauf korrigiert, das Vor-

handensein von Grenzen

„Medizin, Psychiatrie und

Psychologie können nur

innerhalb bestimmter

Grenzen Menschen helfen –

und diese objektiven, auch

durch die jeweilige Methode

bedingten Grenzen können

faktisch bei einigen

Patienten erreicht sein.“

GRENZEN DER THERAPIERBARKEIT

Seminarempfehlung:

„Justizvollzug und

Gesundheit -Zur

Zusammenarbeit

zwischen Anstaltslei-

tungen und medizi-

nischen Dienst “

vom 16. bis 17.

März 2012 in Celle

Die Führungsakademi e der

Bundeswehr in Hamburg
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„Und dass die

Gesellschaft eine Therapie

zwar nicht verlangen

kann, wohl aber erwartet,

darf dem

Sicherungsverwahrten

ebenfalls zugemutet

werden; so lange kein

Zwang ausgeübt wird,

sehe ich keine Verletzung

seiner Freiheitsrechte.“

„Die Menschenwürde ist

unantastbar und damit

markiert sie eine Grenze

therapeutischer

Maßnahmen.“

den. Die Menschenwürde

ist unantastbar und damit

markiert sie eine Grenze

therapeutischer Maßnah-

men. Diese grundlegende

Bestimmung soll wieder-

um mit Blick auf die drei

Protagonisten vertieft wer-

den:

Mit Blick auf die Gesell-

schaft geht es zunächst

um die allgemeine Frage,

wie Sicherheit vor und

Solidarität mit Straftätern

trotz bestehenden Restri-

siko s aufgeteilt werden

sollen, denn beides gehört

zu den mo rali sche n

Grundlagen menschlichen

Zu sammenle ben s, so

dass nur eine sehr einsei-

tige Gewichtsverteilung an

die moralische Grenze

stößt – also derzeit ein

Sicherheitswahn, der le-

diglich Wegsperren for-

dert, aber die Solidarität

aus dem Blick verliert.

Sofern Therapien bei der

Resozialisierung helfen

und damit das Rückfallrisi-

ko mindern, gibt es ein

berechtigtes Interesse der

Gesellschaft, diese Maß-

nahmen zu fordern und

ihre Verweigerung zu kon-

ditionieren – wobei selbst-

verständlich gelten muss,

dass sie dann auch die

praktischen Konsequen-

zen zu tragen hat, auch

wenn es faktisch zu den

geschilderten Verteilungs-

konflikten kommen kann.

Angesichts der Zweispu-

rigkeit des deutschen

Rechtssystems ergibt sich

in moralischer Hinsicht

zudem, dass die Gesell-

schaft verpflichtet ist, das

inwiefern nicht der Thera-

peut zugleich Berichter-

statter ist? Oder findet

hier ein Zugriff auf sein

Inneres statt, der die

Grenze seiner seelischen

Unanta stba rkeit übe r-

schreitet?

Mit Blick auf den Thera-

peuten stellt sich die Fra-

ge, welches Urteil er fällt,

wenn er festhält, dass er

dem Patienten nicht mehr

helfen könne, die Thera-

pie also an ihre Grenze

gekommen sei. Ist der

Patient nunmehr als hoff-

nungsloser Fall anzuse-

hen? – Diese Frage ver-

schärft sich, wenn man

einbezieht, dass das Ver-

hältnis zwischen Thera-

peut und Patient zumin-

dest im Bereich der Siche-

rungsverwahrung unver-

meidlich paternalistische

Züge trägt. Denn der The-

rapeut verfügt nicht nur

über einen Wissensvor-

sprung, sondern hat auch

Vorstellungen – seien es

seine eigenen, die der

Gesellschaft oder wahr-

scheinlich eine Mischform

– über ein besseres Le-

ben für den Patienten.

Natürlich soll er diese Vor-

stellungen mit dem Pati-

enten abgleichen und darf

ihm nichts aufdrängen,

sondern muss vielmehr

ein Therapieziel mit dem

Patienten aushandeln.

Doch gibt es normative

moralische Vorstellungen,

die in diesen Fällen nicht

nur persönliche Werte,

sondern auch objektive

oder zumindest intersub-

jektive Güter (wie Ge-

sundheit oder körperliche

Unversehrtheit) umfassen.

Was bedeutet dann aber

abverlangte Sonderopfer

von Sicherungsverwahr-

ten gering zu halten, eben

weil eine Gesellschaft nur

bedingtes Recht hat, die-

se s Opfer zugunsten der

allgemeinen Sicherheit

von den (als gefährlich

eingeschätzten) Verwahr-

ten zu verlangen; das Re-

sozialisierungsgebot wird

somit noch einmal unter-

strichen.

Korre spondierend wird

dem Sicherungsverwahr-

ten ein Sonderopfer ab-

verlangt, so lange er die

gesellschaftliche Sicher-

heit zu sehr gefährdet.

Und dass die Gesellschaft

eine Therapie zwar nicht

verlangen kann, wohl aber

erwartet, darf ihm eben-

falls zugemutet werden;

so lange kein Zwang aus-

geübt wird, sehe ich keine

Verletzung seiner Frei-

heitsrechte. Aber soll ihm

auch zugemutet werden,

sich unter den Bedingun-

gen einer nachträglichen

oder vorbehaltenen Siche-

rungsve rwahrung einer

Therapie zu öffnen – also

angesichts der Unklarheit,

GRENZEN DER THERAPIERBARKEIT
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eine Beendigung dieses

paternalistischen Verhält-

nisses durch das Urteil

des Therapeuten, die Ge-

fährlichkeit des Patienten

sei durch therapeutische

Maßnahmen nicht mehr

zu beeinflussen?

Es ist kein Ausdruck von

Verlegenheit, sonde rn

durchaus bezeichnend,

dass ich die moralischen

Grenzen schon durch die

Frageform zurückhaltend

skizziert habe. Denn es

gehört zu den Aufgaben

der Ethik, vor zu viel Mo-

ral, also vor falscher Mo-

ralisierung zu warnen. Es

ist zu deutsch gefährlich,

wenn Verteilungskämpfe

zwischen Sicherheit und

Solidarität durch den

Rückgriff auf moralische

Schlagworte vorschnell

aufgerüstet werden. Mit

Blick auf unser Thema:

Auch wenn Menschen

austherapiert sind, muss

moralisch gelten, dass

ihre Würde unangetastet

bleibt – und das gilt nicht

nur bei körperlichen Schä-

den, sondern ebenso bei

psychischen Krankheiten,

und es erstreckt sich glei-

chermaßen auch auf Si-

cherungsverwahrte. Die

Menschenwürde ist eine

durch die conditio humana

gezogene Grenze, daher

ist sie aus evangelischer

Perspektive kein subjekti-

ver Wert, sondern ein ob-

jektives Gut, das zu schüt-

zen und zu bewahren von

Gott geboten ist. Wie man

Willkür, sondern für die

Ansprechbarkeit auf Ursa-

chen und Motive des eige-

nen Handelns sowie für

die Fähigkeit, sich zu die-

sem Handeln verhalten,

es im Nachhinein positiv

oder negativ („das habe

ich getan, aber ich wollte

es nicht“) bewerten zu

können; es sich also zu-

re ch nen zu la sse n .

Zugleich halten wir fest,

dass Menschen so stark

durch andere Faktoren

(jenseits der eigenen Ur-

sachen und Motive) be-

herrscht sein können,

dass sie faktisch unfrei

agieren. Näherhin werden

mehrere solcher Faktoren

unterschieden, deren Ge-

wichtung sich im Verlauf

eines Lebens wohl ändert:

 biologische Vorgaben

(bspw. Gene, Gehirn-

ströme),

 zurückliegende Erfah-

rungen (bspw. Thera-

pieversuch),

 bereits gefällte Ent-

scheidungen (bspw.

Berufswahl),

 so zi ale Prägung en

(b sp w. Elte rnh au s,

Freunde),

 faktische Einbettungen

(bspw. Heimat, Zeital-

ter).

Diese unterschiedlichen

Faktoren verdeutlichen,

dass nicht nur der einzel-

ne, sondern auch die Ge-

sellschaft sowie weitere,

nicht konkret greifbare

Mächte den Menschen

prägen und seinen Willen

beeinflussen oder gar be-

herrschen. In solchen Fäl-

len der Unfreiheit ist es

ein Therapieziel, dass

nicht mehr fremde Fakto-

ren dominieren, sondern

wieder das Ich sein eige-

nes Handeln bestimmt.

„Denn es gehört zu den

Aufgaben der Ethik, vor zu

viel Moral, also vor

falscher Moralisierung zu

warnen.“

mit austherapierten Men-

schen konkret verfahren

soll, ob man sie entlas-

sen, in ein Pflegeheim

überweisen, eine eigene

Alten- und Pflegestation

innerhalb einer JVA ein-

richten oder ein Wohnpro-

jekt in einer entlegenen

Region aufbauen soll, ge-

hört hingegen in den Be-

reich der „cooperatio“,

ergibt sich also noch nicht

aus dieser Grenzziehung,

sondern kann von uns

mitbestimmt und ausges-

taltet werden.

Schließlich gibt es noch

kognitiv e Grenzen, also

Limitierungen unse re s

Wissens und Beschrän-

kungen der Reichweite

unserer Theorien. Hier

geht es insbesondere um

zwei Hintergrundannah-

men, die wir vorausset-

zen, die wir aber nicht

präzise darlegen, erst

recht nicht beweisen kön-

nen.

Zum einen geht es um

den Menschen als Person

– und das ist gleichsam

eine „Black box“, deren

Inneres wir nicht durchbli-

cken. Wir gehen davon

aus, dass Menschen über

einen freien Willen verfü-

gen und meinen damit,

dass Menschen nicht

komplett fremdbestimmt

handeln, sondern für ihr

Handeln selbst verant-

wortlich sind. Der freie

Wille steht also nicht für

GRENZEN DER THERAPIERBARKEIT

Seminarempfehlung:

„Kriminologische For-

schung: Grundlagen

von Behandlung,

Prognose und der

Wirksamkeit des

Strafvollzugs “

vom 04. bis 05.

Juni 2012

in Celle

„Wir gehen davon aus,

dass Menschen über

einen freien Willen

verfügen und meinen

damit, dass Menschen

nicht komplett

fremdbestimmt handeln,

sondern für ihr Handeln

selbst verantwortlich

sind.“

http://www.fajv.de/
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Aber wie sich diese bei-

den Annahmen, also die

Willensfreiheit und die

Bestimmtheit, zueinander

verhalten, ist umstritten

und wohl nicht präzise zu

klären. Die Fragen, ob

einem Menschen wirklich

Willensfreiheit zukommt,

wann und inwiefern wir

davon ausgehen können,

er habe frei entschieden

und wie man eine Fremd-

bestimmung von außen

durch äußere Maßnah-

men beheben kann, blei-

ben theoretisch unbeant-

wortet, obwohl wir sie mit

Hypothesen immer schon

entschieden haben. Die

kognitive Grenze der The-

rapierbarkeit l iegt also

darin, nicht präzise darle-

gen zu können, ob der

Patient ganz elementar

als Mensch so von äuße-

ren Faktoren dominiert

werden kann, dass wir

ihm faktisch keine Wil-

lensfreiheit mehr zuschrei-

ben können.

Zum anderen sind Prog-

nosen immer mit Unsi-

cherheit behaftet, weil sie

sich auf die Person bezie-

hen (die wir als „Black

box“ nicht völlig durch-

schauen) und darüber

hinaus die Zukunft anvi-

sieren, von der wir anneh-

men, dass sie offen ist für

neue, kontingente Ereig-

nisse. Die Zeit, zu der

auch Zukunft als ein Mo-

dus zählt, markiert eine

doppelte kognitive Gren-

ze: Sie ist einerseits für

uns Menschen durch

Unau skaufba rkeit un d

durch Irreversibil ität ge-

Wahrscheinlichkeitsurteile

handelt und können sogar

statistisch die Anzahl der

fal schen Vorh ersage n

berechnen. Aber das lässt

sich nicht auf den konkre-

ten Fall herunterbrechen.

Dass wir einerseits nicht

wissen können, was ge-

nau in der Zukunft mit

dem Patienten, mit jedem

Menschen passieren wird,

andererseits aber jedem

Leben durch den Zeitver-

lauf Grenzen gesteckt

sind, markiert die zweite

kognitive Grenze der The-

rapierbarkeit.

Sowohl die Zukunft wie

die Person können wir

nicht überschauen, auch

hier handelt es sich um

Grenzen der conditio hu-

mana. Selbstverständlich

können wir Annahmen

formulieren, Hypothesen

aufstellen und bessere

von schlechteren Denk-

modellen abheben; das ist

d e r Be r e i c h d e r

„cooperatio“. Aber das

Risiko des Irrtums bei un-

seren Aussagen zu die-

sen Themen bleibt unver-

meidbar. Die Therapier-

barkeit von Menschen

wird demzufolge begrenzt

einerseits durch die Zu-

kunft, die von uns nicht

vorweg genommen wer-

den kann, andererseits

durch den Verlauf des

Lebens, der manche Mög-

lichkeiten entschwinden

lässt, und schließlich

durch das Faktum, dass

wir es mit Menschen zu

tun haben, die wir nicht

völlig durchschauen.

Zusammenfassend halte

ich fest, dass es abgese-

hen vom rechtlich Erlaub-

ten noch drei weitere

Grenzen der Therapier-

barkeit gibt. Zum einen

steht das Konzept einer

Besserung durch thera-

peutische Maßnahmen

vor dem kognitiven Zuge-

ständnis, diese Besserung

„Die kognitive Grenze der

Therapierbarkeit liegt also

darin, nicht präzise

darlegen zu können, ob

der Patient ganz

elementar als Mensch so

von äußeren Faktoren

dominiert werden kann,

dass wir ihm faktisch

keine Willensfreiheit mehr

zuschreiben können.“

kennzeichnet. Wir können

also nicht alles zugleich

und wir können Gescheh-

nisse nicht rückgängig

machen. Vielmehr werden

wir durch den Verlauf der

Zeit immer mehr festge-

legt, immer mehr Möglich-

keiten werden durch den

Ablauf der Zeit unmöglich

gemacht. Daher stellt der

Zeitverlauf Menschen und

ihre Handlungsoptionen

vor Grenzen – bis hin zum

Tod als absoluter Grenze.

Andererseits gehört es zur

Zukunft, dass etwas Neu-

es passieren kann, dass

sich neue, unvorhergese-

hene Möglichkeiten eröff-

nen. Prognosen stehen

zwischen diesen beiden

Polen, sie können zwar

einen Verlauf nachzeich-

nen und daraus den wei-

teren Weg extrapolieren,

zugleich können sie das

Neue eben nicht aus dem

Alten heraus bestimmen.

Immerhin wissen wir, dass

es sich bei Prognosen um

GRENZEN DER THERAPIERBARKEIT

„Die Therapierbarkeit von

Menschen wird

demzufolge begrenzt

einerseits durch die

Zukunft, die von uns nicht

vorweg genommen

werden kann, andererseits

durch den Verlauf des

Lebens, der manche

Möglichkeiten

entschwinden lässt, und

schließlich durch das

Faktum, dass wir es mit

Menschen zu tun haben,

die wir nicht völlig

durchschauen.“
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oder auch ihr Ausbleiben

nicht präzise voraussagen

zu können. Zudem gibt es

zwe iten s m o ra li sch e

Schranken, die den Zugriff

der Therapie auf den In-

haftierten beschränken,

indem sie auf dessen un-

antastbarer Würde behar-

ren. Schließlich gibt es

drittens eine Fülle prag-

matischer Hindernisse,

die teils in den beteiligten

Akteuren, teils in den Rei-

bungsverlusten ihres Zu-

sammenwirkens begrün-

det sind.

2. Wie verhalten wir uns,

wenn wir an diese Gren-

zen gelangt sind?

An Grenzen der Thera-

pierbarkeit von Rückfalltä-

tern zu stoßen, besagt,

den vorstehenden Ausfüh-

rungen folgend, dass wir

faktisch keine therapeuti-

schen Handlungsoptionen

mehr zur Verfügung ha-

ben, von denen wir uns

eine Verbesserung erhof-

fen und die zugleich mo-

ralisch unbedenklich sind.

Zwar hat es in den letzten

Jahrzehnten „beachtliche

Erfolge in der Behandlung

der Klientel“ gegeben, so

dass zahlreiche Täter ent-

lassen werden konnten,

aber diese quantitative

Veränderung hatte auch

einen „Filtereffekt“: Ange-

sichts der geringeren An-

zahl stehen die problema-

tischen Fälle noch klarer

vor Augen. Doch selbst

dass wir an diese Grenze

der Therapierbarkeit ge-

stoßen sind, darf nur ein

vorletztes Wort über den

Rückfalltäter sein, denn

ten des christlichen Glau-

bens zurückgreifen, nicht

um zu bekehren, sondern

um auch die theologi-

schen Impulse zur Spra-

che zu bringen.

In kognitiver Hinsicht wei-

sen uns diese Grenzen

der Therapierbarkeit zu-

nächst auf die Endlichkeit

und Vorläufigkeit unseres

Wissens: Wir sind nicht

allwissend, das unter-

scheidet uns als Ge-

schöpfe von unserem

Schöpfer. Zwar bewegen

wir uns bei empirischen

Beobachtungen – jeden-

falls unter idealen Bedin-

gungen – auf sicherem

Grund, aber die dazu un-

abdingbaren Grundannah-

men über das Wesen des

Menschen, über seine

Freiheiten und Abhängig-

keiten sowie über die Zu-

kunft sind hypothetisch.

Dementsprechend mar-

kieren die kognitiven

Grenzen auch keine Auf-

kündigung unseres Wis-

sens, wohl aber enthalten

sie den Hinweis, mög-

lichst keine endgültigen

Urteile zu fällen, sondern

vielmehr Möglichkeiten

der Revision einzuräu-

men. Dass ein Rückfalltä-

ter nicht weiter therapier-

bar ist, muss in kognitiver

Hinsicht ein Grenzgedan-

ke bleiben! Der christl iche

Glaube bekennt sich zum

Gedanken eines Jüngsten

Gerichts, um damit auszu-

drücken, dass solche end-

gültigen Urteile nur Gott

„Therapien sind kein

Allheilmittel, sondern

können in bestimmten

Fällen Hilfe bieten.“

e rste n s wi sse n wi r

(subjektiv und objektiv) zu

wenig und zweitens mar-

kiert er schlicht als Per-

son, als Wesen mit einer

unantastbaren Wü rde,

eine Grenze unsere s

Zug riff s. Dementsp re -

chend sind Therapien

Maßnahmen, die im Be-

reich des Machbaren

(also im Raum der

„cooperatio“) liegen, die

aber nicht überschätzt

werden dürfen. Therapien

sind kein Allheilmittel,

sondern können in be-

stimmten Fällen Hilfe bie-

ten.

Nunmehr soll angedacht

werden, wie sich diese

Analyse der Grenzen aus-

wirkt auf unser Handeln,

wenn wir mit guten Grün-

den überzeugt sind, an

einer solchen Grenze zu

stehen. Fälle, in denen wir

uns mit dieser Einschät-

zung offenkundig täu-

schen, werde ich nicht

einbeziehen, denn sie

sind kein Problem für den

Sozialethiker. Näherhin

möchte ich drei Impulse

vorstellen, die sich an die

Unterscheidung der Gren-

zen anlehnt. Dabei werde

ich als evangelischer Ethi-

ker dezidiert auf Einsich-

GRENZEN DER THERAPIERBARKEIT

„Dass ein Rückfalltäter

nicht weiter therapierbar

ist, muss in kognitiver

Hinsicht ein

Grenzgedanke bleiben!“

Seminarempfehlung:

„Alles was Recht ist -

Vollzugsrecht für

Führungskräfte“

vom 24. bis 25.

September 2012

in Celle

http://www.fajv.de/
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und nicht uns Menschen

zustehen. Zudem wird

dieses Gericht eben erst

am Ende des Lebens oder

der Welt abgehalten wer-

den. Damit sind die bei-

den kognitiven Grenzen

der Therapierbarkeit theo-

logisch reformuliert wor-

den: Erstens steht nur

dem Richtergott das end-

gültige Urteil über einen

Menschen zu – uns nicht.

Zweitens wird dieses Ur-

teil erst dann gesprochen

werden, wenn es keine

Zukunft mehr geben wird.

Die Rede vom Richtergott

steht also dafür ein, dass

wir uns mit endgültigen

Urteilen zurückhalten und

beachten, dass wir mit

Hypothesen über die Wil-

lensfreiheit des Menschen

arbeiten – aber auch ar-

beiten müssen. So wen-

det das rechtliche Denken

ein quantitatives Modell

an, es stuft also die Zure-

chenbarkeit, die zunächst

für jeden mündigen Bür-

ger vorausgesetzt wird,

ab. Dabei gibt es sowohl

ko ntinuie rlich -pe rsonal e

(bspw. Demenz) wie kon-

tingent-situative (bspw.

Schock) Einschrän kun-

gen, die sich dann bei

einer Urteilsfindung nie-

derschlagen.

Dieser Denkungsart fol-

gend ist das neue Thera-

pieunterbringungsge setz

problematisch, weil es

den zurechnungsfähigen

S i ch e run g sve rwa h rte n

gleichsam umdefiniert zu

einem psychisch gestör-

ten und damit nur sehr

begrenzt zurechnungsfä-

mit begrenzter Reichweite

ist. Menschen verändern

sich. Ein zurechnungsfähi-

ger Straftäter kann zu ei-

nem psychisch gestörten

Menschen werden – sei

es aufgrund der Erfahrun-

gen im Gefängnis, sei es

aufgrund biologischer Mo-

difikationen, sei es, dass

nur eine Anlage sich deut-

licher entwickelt oder sei

es, weil er seine Schuld

erkannt hat, aber sie nicht

in sein Selbstbild integrie-

ren kann. Diese Möglich-

keit darf nicht politisch

instrumentalisiert werden!

Man darf also keinesfalls

Menschen nur deshalb in

geschlossene Abteilungen

einweisen, um sie nicht

freilassen zu müssen.

Aber man darf auch nicht

ausschließen, dass e s

sol che Entwicklunge n

gibt, nur weil sie mit der

Rechtstheorie schwerlich

zu vereinbaren sind.

Was besagt das mit Blick

auf den gefährlichen

Rückfalltäter, bei dem kei-

ne therapeutischen Wege

mehr gangbar scheinen?

Grundlegend, dass er

nicht zu einem hoffnungs-

losen Fall und damit end-

gültig aufgegeben und nur

noch verwahrt werden

darf. Zugleich darf aber

seine durch empirische

Beobachtungen eruierte

Gefährlichkeit nicht durch

das Ausweichen auf die

kognitiven Grenzen ver-

harmlost werden. Wir dür-

fen nicht endgültig aus-

schließen, dass der Si-

cherungsverwahrte noch

therapierbar sei, aber

zugleich müssen wir kons-

tatieren, dass wir diese

Möglichkeit nur theore-

tisch, nicht real anneh-

men. Beides auszutarie-

ren ist natürlich eine abs-

trakte und „verkopfte“ For-

derung – doch wir bewe-

gen uns ja auch im Be-

reich des Kognitiven! Und

higen Menschen. Das

mag eine politische Maß-

nahme zur „Beruhigung

der Bevölkerung“ und ih-

rem starken Sicherheitsin-

teresse sein, juristisch

evoziert sie kritische

Rückfragen. Auch in ethi-

scher Perspektive muss

über die Kritik am derzeit

dominanten Sicherheits-

wahn hinaus die Unehr-

lichkeit eines solchen Ver-

fahrens moniert werden.

Denn es geht nicht darum,

diese Täter immer wieder

und immer weiter zu the-

rapieren, sondern viel-

mehr darum, sie langfris-

tig so unterzubringen,

dass man sowohl ihrer

verfestigten Gefährlichkeit

Rechnung trägt, wie die

vom EGMR monierte

Missachtung ihrer Frei-

heitsrechte aufhebt und

sie auch nicht neuerlich

(ohne Delikt) bestraft.

Andererseits muss der

Ethiker anmerken, dass

das rechtliche Paradigma

auch nur eine Hypothese

GRENZEN DER THERAPIERBARKEIT

„...ist das neue

Therapieunterbringungs-

gesetz problematisch,

weil es den

zurechnungsfähigen

Sicherungsverwahrten

gleichsam umdefiniert zu

einem psychisch

gestörten und damit nur

sehr begrenzt

zurechnungsfähigen

Menschen.“
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erste Weichen werden im

Kopf gestellt, daher ist der

Hinweis, auch solche

Menschen weiterhin im

Blick zu behalten – und

zwar nicht nur als Gefah-

renträger, sondern auch

als Personen – durchaus

relevant, zumindest unter

den realen praktischen

Bedingungen der Knapp-

heit von Zeit und damit

auch Aufmerksam keit.

Das Re sozialisierungsge-

bot würde somit nur teil-

weise aufgehoben; es

erscheint unter den eruier-

ten Bedingungen als uner-

füllbar, muss aber zumin-

dest im Hintergrund prä-

sent bleiben.

Die moralische Perspekti-

ve unterstützt diesen An-

satz, indem sie uns gebie-

tet, Respekt vor dem

Rückfalltäter als Person

zu behalten, denn ihm

kommt Würde zu, die wir

ihm nicht absprechen dür-

fen, obwohl wir gegebe-

nenfalls seine Gefährlich-

keit betonen und entspre-

chende Konsequenzen

einfordern müssen. In den

Kirchen wird der Gedanke

der Menschenwürde, der

ja ursprünglich eher im

Kampf gegen die Kirchen

politisch errungen werden

musste, inzwischen mit

der „imago Dei“ der Men-

schen erläutert. Der Re-

kurs auf die Gottebenbild-

lichkeit betont ebenfalls

die Unverfügbarkeit dieser

Würde. Darüber hinaus

halte ich auch die Rede

v o n G o t t a l s

„Herzen skündige r“ fü r

aussagekräftig, denn da-

liert an seiner gesell-

schaftlichen Integrations-

fähigkeit und auch nicht

an seiner Willensfreiheit

oder umgekehrt an seinen

unentrinnbaren Verstri-

ckungen hängt, sondern

uns unverfügbar im Blick

Gottes auf sein Geschöpf

ihren Grund hat. Nicht

zuletzt verweist uns Jesu s

Christus im Gespräch mit

den Mitgekreuzigten (Luk

23,39-43) darauf, dass wir

Menschen bis zu ihrem

Tod die Möglichkeit der

Umkehr nicht nehmen

können.

Nachdem wir kognitiv und

moralisch Forderungen an

unsere Einstellung zu

dem fiktiven Rückfalltäter

formuliert haben, wenden

wir uns abschließend den

pragmatischen Kon se -

quenzen zu, also dem,

was machbar ist bzw. ge-

tan werden sollte. Der

wichtigste Impuls aus den

vorangegangenen Erwä-

gungen lautet, sich auf

Kompromisse einzulassen

und nicht die grundsätzli-

chen Schwierigkeiten und

Probleme auf Kosten ei-

nes der Protagonisten in

den Vordergrund zu stel-

len. Helmut Thielicke hat

es als Merkmal christli-

cher Ethik herausgestri-

chen, dass sie sich an

Gottes Verhalten zu Noah

orientieren solle: Keine

endgültige Verwerfung der

Sünder, aber auch keine

stillschweigende Verharm-

losung der Sünden, son-

dern ein Noahbund als

handhabbarer Kompro-

miss kennzeichnet Gottes

Verhalten.

Mit Blick auf den gefährli-

chen Rückfalltäter kommt

es darauf an, eine ihm

entsprechende Unterbrin-

gungsform zu finden. Aus

ethischer Sicht sollte das

in den Niederlanden prak-

tizierte Gefangenendorf

unter pragmatischen Ge-

„Die Würde des Menschen

ist nichtnur unantastbar

bzw. unverfügbar, sie ist

auch nicht präzise an

bestimmten Eigenheiten

des Menschen

festzumachen.“

mit wird ergänzt, dass nur

Gott das für uns nicht

greifbare Personzentrum

des Menschen erkennen

und würdigen kann. Die

Würde des Menschen ist

nicht nur unantastbar bzw.

unverfügbar, sie ist auch

nicht präzise an bestimm-

ten Eigenheiten des Men-

schen festzumachen.

Dass auch ein gefährli-

cher Rückfalltäter unbe-

schadet dessen, dass wir

keine Chancen für eine

erfolgreiche Therapie bei

ihm erkennen können,

eine Person ist, der Wür-

de zukommt und die be-

stimmte Menschenrechte

beanspruchen darf, ge-

sellt der kognitiven Forde-

rung, ihn nicht auf-

zugeben, weitere Impulse

hinzu: Seine Menschen-

rechte dürfen nicht weiter

eingeschränkt werden als

dies bei anderen Siche-

rungsverwahrten der Fall

ist. Dass er wohl nicht

weiter therapierbar ist,

sollte ihm weder Vorteile

noch Nachteile verschaf-

fen, denn dieses Merkmal

der Nichttherapierbarkeit

tangiert nicht seine Wür-

de, die weder biblisch ge-

sprochen an seinen Wer-

ken, noch modern formu-

GRENZEN DER THERAPIERBARKEIT

Seminarempfehlung:

„Bühne frei - Ihr

Auftritt!

Präsentieren und

Repräsentieren“

vom 13. - 14.

Dezember 2011 in

Celle

http://www.fajv.de/
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sichtspunkten geprüft wer-

den. Für mich als Laien

klingt es nach einem

Kompromiss, der zumin-

dest moralisch und kogni-

tiv akzeptabel ist: Das

Re so ziali si e rung sge bo t

wird zwar weitgehend zu-

rückgenommen , dafü r

wird aber das Abstands-

gebot stärker umgesetzt.

Es geht nicht um den frei-

en Willen und um dessen

Wiederbelebung, stattdes-

sen werden kon krete

Handlungsfreiheiten und

begrenzte Freiräume im

alltäglichen Leben unter-

stützt. Die Aussicht auf

Freiheit und auf eine Le-

bensspanne außerhalb

eines Gefängnisses wird

ebenfalls modifiziert, in-

dem Freiheit nicht mehr

auf den gesellschaftlichen

Raum bezogen, sondern

auf ein begrenztes Areal

reduziert, dort aber (als

Wahlmöglichkeit und Ges-

taltungsfreiraum) konkret

erfahrbar und lebbar wird.

Daher halte ich das Kon-

zept des „humanen Ver-

wahrens“ für bedenkens-

wert; es ist pragmatisch

weiterführend und geht

nicht willkürlich mit der

Würde der austherapier-

ten Rückfalltäter um.

Selbst die Möglichkeit,

dass der Aufenthalt in der

„L on g sta y-Ein ri chtung “

erst durch den Tod des

Bewohners beendet wird,

markiert keinen grundle-

genden Einwand gegen

dieses Konzept. Schließ-

lich gehört der Tod samt

dem vorangehenden

Sterben, also dem lang-

Rückfalltäter. Um sich

selbst abzusichern und

um sein Urteil nicht als

endgültig dastehen zu

lassen, sollte er auch

nach der Einweisung ins

Dorf an der zweijährigen

Beurteilungspraxis fest-

halten – sofern der Siche-

rungsverwahrte nicht von

sich aus darauf verzichten

möchte. In diesem Fall

sollte dessen freie Selbst-

bestimmung die paterna-

listische Fürsorge über-

stimmen.

Die gesellschaftliche Soli-

darität wird sich in diesem

Fall vermutlich vor allem

auf die Bereitschaft, höhe-

re Kosten zu überneh-

men, fokussieren. Dar-

über hinaus wird sie vor

Ort gefordert, um die Be-

denken und Widerstände

gegen ein solches Projekt

zu begrenzen. Schließlich

hat, um es mit Helmut

Thielicke zu formulieren,

„die Solid a ritä t d e s

Menschlichen einen cha-

racter indelebil is“, sie

kann und darf also in ei-

ner Rechtsgemeinschaft

zwar mit Maßnahmen be-

legt, aber nicht aufgekün-

digt werden, zum einen,

weil auch die Gesellschaft

den Täter mit beeinflusst

hat, zum anderen, weil

eine solche Aufkündi-

gung ein endgültiges Ur-

teil über das Menschsein

des Täters implizierte, die

uns nicht zusteht. Biblisch

gesprochen: Weder sind

wir selbst ohne Sünde

noch sind wir der Richter-

gott, darum müssen wir

uns auf vorletzte Maßnah-

men beschränken und

konzentrieren.

„Daher halte ich das

Konzept des „humanen

Verwahrens“ für

bedenkenswert; es ist

pragmatisch

weiterführend und geht

nicht willkürlich mit der

Würde der

austherapierten

Rückfalltäter um.“

samen und unaufhaltsa-

men Verlust von Lebens-

kraft und Gestaltungs-

möglichkeiten, zur condi-

tio humana. Viele Men-

schen werden am Ende

ihres Lebens faktisch

„verwahrt“, sei es im Kran-

kenhaus oder in Pflege-

heimen. Wohl aber stellt

sich die Frage, wie die

jeweilige Einrichtung aus-

gestattet ist, ob sie also

ein menschenwürdiges

Altern und Sterben unter-

stützt: Wie sind die alten

Sicherungsverwahrten im

Vergleich zu alten Bür-

gern untergebracht? Die-

se Frage kann nur empi-

risch beantwortet werden.

Es steht aber zu vermu-

ten, dass angesichts so-

wohl einer zunehmenden

Zahl alter Sicherungsver-

wahrter wie einer Überal-

terung unserer Gesell-

schaft hier ein größeres

Problem (samt Neidde-

batten) sich anbahnt.

Der Therapeut, der so-

wohl die Grenze der

Therapierbarkeit anzeigt

wie die Empfehlung für

die Teilnahme an die-

sem Wohnprojekt aus-

sp ri ch t , üb e rn imm t

durchaus paternalistisch

Verantwortung für den

GRENZEN DER THERAPIERBARKEIT

Kontakt:

Prof. Dr. Volker Stümke

E-Mail

VolkerStuemke

@bundeswehr.org

Telefon

040 / 8667 6741

Seminarempfehlung:

„Kriminologische

Forschung: Grundla-

gen von Behandlung,

Prognose und der

Wirksamkeit des

Strafvollzugs “

vom 04. bis 05.

Juni 2012 in Celle

http://www.fajv.de/
mailto:VolkerStuemke@bundeswehr.org


Newsletter Nr. 15 Seite 21

Gießen), Dr. Kastner
(Primaria der Forensi-

schen Abteilung, Linz)

und Prof. Dr. Stümke
(Führungsakademie der

Bundeswehr Hamburg),

H e r r B r a u n
(Psychotherapeut LFPZ

Pompesti chting NL),

Frau Musolff (Dipl.
Psych. in der Sozialthe-

rapie der JVA Uelzen),

Herr Schröder (RD im
Bun de sju stizmini ste ri -

um), Herr Karras (JVA

Fuhlsbüttel Hamburg),

Tagungsbericht zum Bundesweiten Forum
Sicherungsverwahrung am 22. und 23. März 2011 in Celle

von Diane Witte

BUNDESWEITES FORUM: SICHERUNGSVERWAHRUNG

In diesem Jahr stand das

bundesweite Forum Si-
cherungsverwahrung in

der Führungsakademie

in Celle unter dem Titel:
„Grenzen der Therapier-

barkeit? – sozialethische

Impulse!“
Christfried Kühne begrüß-

te die diesjährigen Teil-
nehmer mit einer kleinen

Einführung in die Thema-

tik der Veranstaltung. Er
knüpft an das Ergebnis

der Vorjahresveranstal-

tung an und skizziert die
neuen Entwicklungsten-

denzen durch die nun-

mehr ergangenen Ent-
scheidungen des euro-

päischen Gerichtshofes

für Menschrechte.
In der Veranstaltung am

22. und 23 März refe-

rierten in diesem Jahr:
Dr. Suhling (Krimi-

nologischer Dienst im

n i e d e r sä ch si sch e n
S t ra fvo l l zu g ) , Dr.

Braa sch (Unive rsität

die durchschnittl ichen
Verweildauern in den

jeweiligen Maßnahmen

länger, was dem Schutz
der Opfer zuzurechnen

sei. Gleichzeitig sei aber

auch feststellbar, dass
die Bereitschaft der In-

kaufnahme von Ein-

schränkungen der Rech-
te von Tätern gewachsen

sei. Als dritten Grund für

eine so erhebliche Zu-
nahme von Probanden

könnte auch gesehen

benslangen Freiheits-
strafe und der Unterbrin-

gung in einem Psychiat-

rischen Krankenhaus,
beträchtliche Anstiege

gegeben. Aktuell seien

zu sa m m e ng e re ch ne t
knapp 10.000 Personen

in Deutschland potentiell

unbefristet in Haft bzw.
untergebracht. Die

Gründe für einen so

massiven Anstieg der
Betroffenenzahlen sind

vielfältig. Zum einen sind

werden, dass Gefähr-
lichkeit von Tätern durch

forensische Begutach-

tungen überproportional
hoch angesiedelt wird –

ergo eine Überprognosti-

zierung sich etabliert
hat. Eine genaue Analy-

se von sogenannten

F a l sc h - P o si t i v e n
(Menschen, denen Ge-

fährlichkeit attestiert wird

- ohne dass sie der
Gruppe zu zure chnen

wären) ist bis dato nicht

nen in Sicherungsver-
wahrung befunden, wei-

tere ca. 600 verbüßten

eine Freiheitsstrafe bei
angeordneter anschlie-

ßender Sicherungsver-

wahrung. Zwischen 1995
und 2010 sei ein Anstieg

der Verwahrten von 193

% zu konstatieren. Mit
einer Hochrechnung in

das Jahr 2048 ergibt

sich eine Steigerung des
Klientels um 56%. Paral-

lel hat es auch in den

anderen Formen poten-
tiell unbefristeter Frei-

heitsentziehung, der Le-

D i a n e W i t t e

Prognosezentrum des Landes

Ni ed ers ac hs en b ei der

JVA Hannover

„Bundesweit haben sich am

31.3.2010 536 Personen in

Sicherungsverwahrung

befunden, weitere ca. 600

verbüßten eine

Freiheitsstrafe bei

angeordneter anschließender

Sicherungsverwahrung.“

Herr Gorzel (JVA Frei-
b u r g B a d e n -

Württemberg), Herr Ass-

mann (MJ Sachsen-
Anhalt JVA Burg) sowie

Herr Lemanzick, Herr

Merle und Herr Mönnig-
hoff (JVA Schwalmstadt

Hessen).

Zur Einführung in die

Thematik lud Dr. Stefan

Suhling die Teilnehmer
des Forums ein. Die letz-

ten 15 Jahre seien von

dem Bemühen der Politik
gekennzeichnet gewe-

sen, dem gestiegenen

Bedürfnis der Bevölke-

rung nach Sicherheit

Rechnung zu tragen. Po-
litisch zielführend sei die

„Schließung von Sicher-

heitslücken“ gewesen.
Bundesweit haben sich

am 31.3.2010 536 Perso-

Christfried Kühne
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erfolgreich möglich. Die
Frage: “Welche Personen

gehören zu den vermut-

lich 50% der Ungefährli-
chen?“ sei mit den derzeit

verfügbaren Mitteln noch

nicht zu beantworten. Die
Ausgestaltung der Siche-

rung sve rwah rung , die

Erstellung von Prognosen
und der Umgang mit ih-

nen bedeuten auch zu-

künftig große Verpflich-
tung.

Dr. Matthias Braasch
startete seinen Vortrag

mit der provokanten Fra-

ge: „Sollten wir sie alle

nach Helgoland brin-
ge n? “ Di e „Un be -

handelbaren“ sind durch

die aktuellen Entwick-
lungen der Rechtspre-

chung in den Fokus ge-

rückt. Nicht alle europäi-
sche Länder verfügen

über die Möglichkeit der

Sicherung sve rwah rung
für gefährliche Straftä-

ter. In den Niederlanden

arbeitet man z. B. mit
L o n g - S ta y- E i n ri ch -

tungen mit einem ver-

gleichbaren Personen-
kreis. Nach Art. 1 und

Art. 20 des Grundgeset-

zes ist es erforderlich,

immer neue Anläufe zur
Behandlung von gefähr-

lichen Straftätern zu

unternehmen. Die Un-
therapierbarkeit als Aus-

wahl- und Ausgren-

zungskriterium zu set-
zen bedeute, einen ver-

fassungswidrigen Begriff

einzuführen. Es gilt viel-

„Psychopathy“ handelt
es sich um eine sehr

seltene Störung. Hervor-

zuheben ist, dass ledig-
lich ein Bruchteil der

betreffenden Patienten

in Haft befindlich ist.
Eine Behandlung dieses

Phänomens erfolgt also
lediglich im forensischen

Kontext. Die Äthiologie

des Phänomens Psycho-
pathy bezieht Adaptions-

studien der Zwillingsfor-

schung, Zusammenwir-
ken von Alkohol und

Drogen bei den Proban-

den, psychophysiologi-
sche Verfahren sowie

n e u ro p h ysi ol o gi sch e

Ve rfa h re n (Un te r-
suchungen von Raine

2000) als auch erzie-

hungswi ssen schaftl iche
Ansätze ein. Welcher

Merkmale zur potentiel-
len zukünftigen Gefähr-

lichkeit für diesen Pro-

bandenkreis und entwi-
ckelte das Prognosein-

strument PCL. Progno-

sen seien allerdings nur
bedingt dazu geeignet,

etwas sicher vorherzusa-

gen. In Prognosen wird
gesellschaftlich stören-

des Verhalten fokussiert.

Da ra u s e rfolg t de r
Schluss auf die Störung

des Probanden, was

einen Kategorienfehler
d a rste l l t . Bei d e r

lung und 3: der Pro-
band. In Bezug auf die-

se Kernfelder sollten

dann im Ergebnis Hu-
manität und Sicherheit

e ffizien t ve rb unde n

werden. Diese Vorge-
hensweise sei geeig-

net, einer Psychiatrisie-

rung von Gefährlichkeit
vorzubeugen, wodurch

zudem die Trennschär-

fe zu Patienten des
Maßregelvollzuges er-

halten bleiben könnte.

Dr. Heidi Kastner erläu-
tert einleitend die Ent-

wicklung des Psycho-

pathy-Konstrukts. Aus-
gehend von den Kon-

zeptentwürfen zur disso-

zialen Persönlichkeits-
stö rung entwickelten

Autoren wie Cleckley

(1941), Steadman & Co-
cozza (1979) und Hare

(1985) Konzeptionen

zum Begriff Psychopa-
thie. Insbesondere Hare

definierte maßgeblich

mehr Überlegungen an-
zustellen, die Gefährlich-

keit als andauernde De-

liktgefahr zu beschreiben,
und diese in Beziehung

zu den Menschen mit

geringen Entlassung s-
aussichten zu setzen. Mit

einem solchen Modell

werden bei der Überle-
gung zur Reduzierung

der Deliktgefahr drei

Kernfelder offen: 1: Be-
handlungsmöglichkeiten,

2: Qualität der Behand-

„Die Untherapierbarkeit als

Auswahl- und Ausgrenzungs-

kriterium zu setzen bedeute,

einen verfassungswidrigen

Begriff einzuführen.“

BUNDESWEITES FORUM: SICHERUNGSVERWAHRUNG

Dr. Matthias Braasch

Das bundesweite Forum findet jährlich
in den Räumlichkeiten der

Führungsakademie in Celle statt

Dr. Heidi Kastner
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therapeutische Zugang ist
gefordert? Empiri sche

Untersuchungen haben

gezeigt, dass Sanktionen
und allgemeine Psycho-

therapie nur bei wenigen

der betroffenen Patienten
Veränderungen herbei-

führen. Im Falle der allge-

meinen Psychotherapeu-
tischen Behandlung wur-

de zudem festgestellt,

dass die Manipulationsfä-
higkeiten der Probanden

durch eine Behandlung

zunahmen. Derzeit er-
scheinen zur therapeuti-

schen Behandlung vor

a l l e m ko g n i t i v -
behaviorale Verhaltens-

therapeutisch orientierte

Maßnahmen geeignet.
Die stringente Anwen-

dung des „Reasoning

and Reha bilitation “-
Programm (R&R) nach

Ross & Fabiano (1985)

erbrachte für den Pro-
bandenkreis eine Effekt-

stärke von 20%. Welche

Fehlerbereiche sind in
gegenwärtigen Disku ssi-

onen festzumachen?

Hierzu zählen: falsche
Diagnosen, Allmachts-

glaube an die therapeu-

tische Intervention, Ko-
morbiditäten, Effekte

des sekundären Krank-

heitsgewinn s, später
Behandlungsbeginn und

andere. Zudem sind

mediale „Hetzjagden“
nach Entlassung von

Probanden aus dem

Strafvollzug kontrapro-
duktiv und verschlech-

tern die Legalprognose.

Die Behandlung von
Menschen mit Psycho-

pathy braucht die weite-

re Verbesserung der
Effektstärken. Gro ße

Anforderungen werden

sch af tl i che /öf fen tli che
Mittel sind begrenzt.

Daraus leitet sich logisch

ab, dass Prognosen im
Ergebnis die Verschrif-

tung von limitierter The-

rapie darstellen. Die So-
zialethik aus moralischer

Perspektive bietet einen

Raum zur Kooperation
der Menschen unterein-

ander. Somit können

sich moralische Grenzen
verändern. Im therapeu-

tischen Kontext wirken

daher auf die Protago-
nisten Aspekte der Men-

schenwürde und -rechte

neben denen der Sicher-

heit vor dem Probanden

und der Solidarität mit
dem Probanden ein. Die

Gesellschaft im demo-

kratischen Rechtsstaat
ist ve rpflichtet, das

„Sonderopfer“ Freiheits-

entzug für nach der Ver-
büßung der Freiheits-

strafe Verwahrte gering

zu halten. An der Grenze

sich ein zunächst dia-
chroner Konflikt. Im

zweiten Schritt kann

über einen Vergewisse-
rungsprozess unter Imp-

likation der wirksamen

Bedingungen (Recht/
Moral/Ethik) ein synchro-

ner Konflikt entstehen. In

der prognostischen He-
rangehensweise zur So-

zialethik ist zu konstatie-

ren, dass alles, was
machbar ist, in seiner

Wirkung limitiert ist. Die

Möglichkeiten von Pro-
banden, die professio-

nellen Mittel der Thera-

peuten als auch gesell-

Prof. Dr. Volker Stümke
wählt den Einstieg zum

Vortrag über die Definiti-

on der Sozialethik aus
rechtlicher, prognosti-

scher, moralischer und

kognitiver Sicht. Im
rechtlichen Kontext ist

eine Behandlung nicht

gegen den Willen des
Proban den möglich.

Aber gleichzeitig sind

Angebote zur Reduktion
des Rückfallrisikos an

den Betreffenden zu

richten. Daraus ergibt

an den sozialen Emp-
fangsraum gestellt. In

den Niederlanden sind

erste Pilotprojekte der
therapeutischen Behand-

lung via Internet für den

Betroffenenkreis initi iert
worden. Erste Ergebnis-

se weisen aus, dass die

Manipulationsmöglichkei-
ten für den Betroffenen

reduziert sind, was sich

günstig auf die Behand-
lung auswirkt.

BUNDESWEITES FORUM: SICHERUNGSVERWAHRUNG

„Zudem sind mediale

„Hetzjagden“ nach

Entlassung von Probanden

aus dem Strafvollzug

kontraproduktiv und

verschlechtern die

Legalprognose.“

Prof. Dr. Volker Stümke

Seminarempfehlung:

„Kriminologische

Forschung: Grundlagen

von Behandlung, Progno-

se und der Wirksamkeit

des Strafvollzugs “

vom 04. bis 05. Juni

2012 in Celle

http://www.fajv.de/
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der Therapierbarkeit ist
der Therapeut als Bericht-

erstatter postiert. Dieser

soll nun rechtlich und mo-
ralisch einwandfrei, ohne

Anwendung fatalistischer

A rg um en ta tio n sli ni en ,
seine Entscheidung fin-

den und vertreten. Im

Grundsatz gilt, dass die
Würde des Menschen

auch bei „au sthe ra-

pierten“ Probanden unan-
tastbar ist, Bedingungen

und Orte der Kooperation

(Wohnheime, Pflegestati-
onen pp.) werden benö-

tigt. Die kognitiven Gren-

zen werden am Beispiel

dieser Vielfalt. In den
Einrichtungen gilt grund-

sätzlich: Die Strafe ist

d e r Freih eitse n tzug
selbst. Im übrigen gilt

das Prinzip des huma-

nen Umgangs mit den
Menschen, die der Auto-

rität des Staates unter-

stehen. Menschen brau-
chen eine Zeitperspekti-

ve und einen visuellen

Horizont. Perspe ktive
bedeutet somit zum ei-

nen, Energie nach innen

zu richten und zum an-
deren strukturellen Halt

fachdiagnosen (Persön-

lichkeitsstörungen, psy-

chiatrische Erkrankun-
gen). Die Systematik der

Spezialisierung von Ein-

richtungen für TBS-
Probanden entspricht

sozialisierung zur auto-
nomen Situation, und

Langzeit- TBS, in der

die Stabilisierung des
psychiatri schen Ge-

su n d h e itszu sta n d e s

und die Sicherung der
Gemeinschaft zentral

sind. Die Langzeit-TBS

entspricht in der deut-
schen Systematik in

etwa der Anordnung

zur Unterbringung im
Maßregelvollzug. Es

besteht eine Begutach-

tungspflicht (alle 2 Jah-

re) sowie im Abstand
von 3 Jahren eine unab-

hängige multidisziplinäre

E i n s c h ä t z u n g
(Gutachten) durch eine

Kommission des Ministe-

riums. Bei einer Einwoh-
nerzahl von zirka 16 Mil-

lionen in den Niederlan-

den befinden sich zurzeit
zirka 2.000 Personen in

TBS. Der Anteil der

Langzeit-TBS beträgt
etwa 200 Personen. Bei

70% aller TBS Proban-

den finden sich Mehr-

Diplom-Psychologe Peter
Braun arbeitet als Psy-

chotherapeut im LFPZ

Pompestichting Zeeland,
Niederlande. In den Nie-

derlanden bestehen 13

spezialisierte forensische
Kliniken. 2 Einrichtungen

werden als Reichsklini-

ken und 11 Kliniken unter
der Leitung von Stiftun-

gen geführt. Das nieder-

ländische System diffe-
renziert zwischen regulä-

rer TBS (Ter Beschikking

Stell ing) mit dem Ziel Re-

BUNDESWEITES FORUM: SICHERUNGSVERWAHRUNG

Zeit deutlich. Menschen
sind durch den Verlauf

von Zeit irreversibel

festgelegt. Zur Zukunft
gehört, dass neue Mög-

lichkeiten eröffnet wer-

den bzw. dass Verän-
derungen wirksam wer-

den. Alle Aussagen zur

Zukunft von Menschen
sind somit Annahmen

bzw. Hypothesen, die

dem Risiko des Irrtums
unterliegen. Daher sind

der Therapierbarkeit

rechtliche, moralische
u nd p ro gn o sti sch e

Grenzen gesetzt. Wel-

che Folgen sind auf

gesellschaftlicher Ebe-
ne damit verbunden?

Zunächst ist die Gesell-

schaft durch ihre Beein-
flussung des Täters

beteiligt. Nachfolgend

trägt die Gesellschaft
die Kosten. Eine Auf-

kündigung der Verbin-

dung Gesellschaft –
Täter beinhaltet ein

endgültiges Urteil zum

Nachteil des Täters wo-
bei die Solidarität des

Menschlichen aufgege-

ben würde. Daher er-
scheint die Beschrän-

kung auf die „vorletzte

Maßnahme“ geboten.

als wichtigen Teil der
the rapeu ti schen Be -

handlung zur Verfügung

zu stellen. In der Einrich-
tung Pompestichtung

Zeeland können 143

Menschen mit Persön-
lichkeitsstörungen, Psy-

chosen als Langzeit-/

reguläre TBS Probanden
untergebracht werden.

Neben der stationären

Versorgung (Arbeit, The-
rapie und Freizeitgestal-

tung) dieser Probanden

erfüllt die Einrichtung
Leistungen im ambulan-

„Die Gesellschaft im

demokratischen Rechtsstaat

ist verpflichtet, das

„Sonderopfer“ Freiheits-

entzug für nach Verbüßung

der Freiheitsstrafe Verwahrte

gering zu halten.“

„Bei einer Einwohnerzahl von

zirka 16 Millionen in den

Niederlanden befinden sich

zurzeit zirka 2.000 Personen

in TBS.“

Diplom-Psychologe

Peter Braun
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ten Bereich zur Versor-
gung psychiatrischer Pati-

enten sowie als Begut-

achtungszentrum. In der
Einrichtung sind 410

Menschen berufstätig.

Die Rekrutierung von Per-
sonal für die Einrichtung

beinhaltet ein umfassen-

d e s Fo rtbil dung sp ro -
gramm für die Arbeitneh-

mer. Neben der bereits

vorhandenen fachlichen
Qualifikation wird mit Auf-

nahme der Tätigkeit ein

Ausbildungsgang durch-
laufen, der Maßnahmen

des TBS, rechtliche Rah-

menbedingungen, Mittel

und Maßnahmen, Be-
richtswe sen, Medizin,

Krankheitsbilder, Sinn-

gebung und persönliche
Entwicklungen zum In-

halt hat. Alle Inhalte der

Fortbildung sind am
Leitbild der Einrichtung

orientiert. Hierzu gehö-

ren normatives Verhal-
ten ohne „Spezial-

sprachen“, Autonomie

für die Patienten (es
besteht immer eine Aus-

wahlmöglichkeit), Ver-

antwortung tragen –
was verantwortet wer-

den kann wird geneh-

migt, Therapie ist Arbeit

cherung in Form einer
Mauer wird vermieden,

in dem zur Außensiche-

rung ein technisch nach-
gerüsteter Doppelzaun

errichtet wurde. Die Ent-

lassungserwa rtung an
die Probanden der

Longstayeinrichtung un-

terbleibt. Im Jahr 2010
wurden 11 Personen der

Einrichtung in Wohnhei-

me bzw. bei schwerem
Krankheitsverlauf in die

Psychiatrie zur Versor-

gung verlegt.

Di p l om -Psych o l o g in
Cornelia Musolff arbei-

tet als Leiterin der Sozi-

altherapeutischen Abtei-
lung in der JVA Uelzen.

Die Einrichtung verfügt

über 32 Einzelplätze,
die in 4 Wohngruppen

aufgeteilt sind. Der Ab-

teilungswerkbetrieb bie-
tet 16 Arbeitsplätze,

wobei ein 2-Schicht-

Betrieb organisiert ist.
Zur Versorgung der

Probanden sind im Stel-

lenplan als Vollzeitein-

Besonders deutlich ist
dies im Bereich der Kom-

munikation: Anfang und

Ende der dialogischen
Kommunikation werden

jeweils mit Handgeben

gestisch unterstützt. Die
Probanden können Inte-

re sseng ruppen bilden

und sollen in Kontakt mit
der Gesellschaft sein. Im

Bereich der technischen

Sicherung werden Maß-
nahmen zur Eigensiche-

run g be nutzt . Eine

„konfrontative“ Außensi-
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dauer dieser Probanden
betrug bis dato 1 Jahr 3

Monate bis 4 Jahre. Bei

allen Probanden mit Si-
ch e ru ng sve rwa h ru n g

lagen Mehrfachdiagno-

sen vor. Die besonders
schwere Kriminalität so-

wie die langjährigen
Aufenthalte im Strafvoll-

zug erschweren zusätz-

lich die therapeutische
Intervention. Problema-

tisch stellt sich eine un-

zureichende Vorberei-
tung der Probanden auf

die begrenzte Zeit der

therapeutischen Inter-
vention dar. Die fehlen-

d e E n t w i c kl u n g

intrapsychischer Bereit-
schaft für den eigentli-

chen therapeutischen

Prozess erweist sich als
erhebliches Hindernis.

heiten 3 Psychologen, 3
Sozialpädagogen und 11

Bedienstete des allge-

meinen Vollzugsdienstes
gelistet. Die 24 – 48 mo-

natige Verweildauer der

Probanden gliedert sich
in 3 Behandlungsphasen

mit anschließender Nach-

sorgephase bei Entlas-
sung aus dem Strafvoll-

zug. Seit 2006 wurden

insgesamt 6 Menschen
bei denen Sicherungsver-

wahrung angeordnet ist,

in die Einrichtung aufge-
nommen. Die Verweil-

für die Probanden! Die
Einrichtung soll keine

Endstation für die Pro-

banden mit mentaler
Behinderung sein. Das

Management und die

Atmo sphä re werden
durch klare Regeln aus-

gedrückt. Die Beschäf-

tigten sind nicht unifor-
miert. Sollte die Polizei

in der Einrichtung tätig

werden, geschieht dies
gleichermaßen nur ohne

Uniform. Rechte und

Verantwortl ichkeit der
Probanden und des Per-

sonals sind klar abge-

grenzt und geregelt.

„Perspektive bedeutet somit

zum einen Energie nach

innen zu richten und

andererseits strukturellen

Halt als wichtigen Teil der

therapeutischen Behandlung

zur Verfügung zu stellen.“

„Anfang und Ende der

dialogischen Kommunikation

werden jeweils mit

Handgeben gestisch

unterstützt.“

Diplom-Psychologi n

Cornelia Musolff

„Die besonders schwere

Kriminalität sowie die

langjährigen Aufenthalte im

Strafvollzug erschweren

zusätzlich die therapeutische

Intervention.“
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Die Strategie der Inter-
vention besteht derzeit

aus einem bewährten

Baukastensystem, dem
eher pragmatische als

wissenschaftliche Krite-

rien zugrunde liegen. Die
Probanden begreifen ihre

Teilnahme an Maßnah-

men der Sozialtherapie
mehrheitlich als Chance

zur Veränderung der Voll-

zugssituation und zur
Verbesserung ihrer Per-

spektive. Innervollzuglich

ist gegenwärtig insgesamt
eine Tendenz zur Be-

ha ndlun g sübe rt reibun g

a u szuma chen . Wü n -

schenswert sind für den
therapeutischen Pro-

zess mit SV-Probanden

innerhalb des Strafvoll-
zugs: Maßnahmen der

Vernetzung von Sozial-

therapeutischen Abtei-
l u ng e n , L on g sta y-

Abteilungen, wissen-

schaftliche Begleitung
zur Evaluation der the-

rapeutischen Maßnah-

men, Förderung und
Ausbildung des Perso-

nals dieser Abteilungen

sowie die Einstellung/
Überzeugung, dass der

Abbruch einer sozialthe-

rapeutischen Behand-

eine völlig neue Entwick-

lung angestoßen.

Der Verstoß gegen das
Recht auf Freiheit (Art. 5

I 2 lit.a EMRK) einerseits

und der Verstoß gegen

das Rückwirkungsver-
bot durch die tatsächli-

che Ausgestaltung der

Sicherungsve rwahrung
(Art. 7 EMRK) bildeten

die Basis des Gesetz-

gebungsprozesse s. Im
Einzelnen hat das Ge-

setz die folgenden In-

halte: die Konsolidie-
rung der primären Si-

che ru ng sve rwah rung ,

den Ausbau der vorbe-
haltenen Sicherungs-

verwahrung, die (weit-

gehende) Aufhebung

fassungsgerichts vom 4.
Mai 2011 sind diese Re-

gelungen zu überarbei-

ten). Ausgehend vom
Koalitionsve rt rag vom

26.10.2009, der neben

der Harmonisierung der
Ano rd nung svo ra u sse t -

zungen die rechtsstaatli-

che und europarechts-
konforme Anwendung zur

Schließung von Schutzlü-

cken beinhaltet, wurde
durch das Urteil des

EMGR vom 17.12.2009
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Rückfallverjährung bei
Straftaten gegen die

sexuelle Selbstbestim-

mung von bisher fünf auf
fünfzehn Jahre. Im Zu-

sammenhang des Aus-

baus der vorbehaltenen
SV wird auf die sichere

Feststellung des Hanges

verzichtet. Es erfolgt die
Einführung der SV auch

für Ersttäter. Die Aus-

übung des Vorbehalts
der SV wird umfangreich

ausgedehnt. Gleichfalls

wird die nachträgliche
SV gem. § 66b I und II

StGB für Neufälle ge-
strichen. In den soge-

nannten „Altfällen“ hat

sie weiterhin Bestand.
Nur im Sonderfall einer

für erledigt erklärten

Unterbringung in einem
psychiatrischen Kran-

kenhaus (§ 66 b III

StGB) ist die nachträgli-
che Sicherungsverwah-

rung durch das Gesetz

ermöglicht.
Das ThUG: Dies Gesetz

findet Anwendung bei

Tätern, die unter einer
psychi schen Störung

der nachträglichen Siche-
rung sve rwah rung, die

Stärkung der Führungs-

aufsicht und die Einfüh-
rung eines Therapieun-

te rb rin gu ng sg e se tze s

(ThUG).
Die Konsolidierung bein-

haltet: eine Beschräkung

des Anwendungsberei-
ches der SV sowie Ent-

lassungsregelungen für

die "Altfälle", die Definiti-
on des Zeitpunktes, der

für die Gefährlichkeits-

prognose gelten soll und
die Verlängerung der

lung immer die Möglich-
keit zum Beginn einer

weiteren sozialtherapeu-

tischen Intervention bie-
tet.

Regierungsdirektor im
Bundesjustizministerium

Bernhard Schröder refe-

riert für die Anwesenden
den komplexen Entste-

hungsprozess des Ge-

setzes zur Neuordnung
des Rechts der Siche-

rungsverwahrung und

zu den begleitenden
R e g e l u n g e n

(Anmerkung: Durch das

Urteil des Bundesver-

„Innervollzuglich ist

gegenwärtig insgesamt eine

Tendenz zur

Behandlungsübertreibung

auszumachen.“

Regierungsdirektor

Bernhard Schröder

Seminarempfehlung:

„Alles was Recht ist -

Vollzugsrecht für Füh-

rungskräfte“ vom 24.

bis 25. September 2012

in Celle

http://www.fajv.de/
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leiden, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit Straftaten

gegen das Leben, die

körperliche Unversehrt-
heit, die persönliche Frei-

heit oder die sexuelle

Selbstbestimmung bege-
hen, und die infolge des

EGM R -U rte i l s vo m

17.12.2009 aus der SV zu
entlassen waren oder

bereits entlassen wurden.

Die materiellen Voraus-
setzungen umfassen: Die

Verurteilung wegen einer

in § 66 III 1 StGB (neu)
genannten Straftat, eine

psychische Störung und

eine daraus resultierende

hohe Gefährlichkeit für
elementare höchstper-

sönliche Rechtsgüter

sowie das Erfordernis
der Unterbringung zum

Schutz der Allgemein-

heit.
Zu r En tschei dung s-

grundlage gehört immer

die Einholung zweier
Gutachten, die die psy-

chische Störung und die

Gefährlichkeit(§ 9 I 1

Ba d en -Wü rt te mb e rg :

Die JVA Freiburg ist für

den Vollzug der SV zu-
ständig. Der Plan der

Ausgestaltung der SV

umfasst eine Einheit von
60 Plätzen, die baulich

in 2 Stockwerken unter-

gebrach t sind. Die

Betreuung und Aufsicht
der Untergebrachten

erfolgt durch eine feste

Zuständigkeit / Zuord-
nung von Bediensteten.

Das Trennungsgebot

wird durch eine eigene,
vom Strafvollzug ge-

trennte Infrastruktur ein-

gehalten. Dazu gehören

des Ab stand sgebote s
einzuleiten und in der

Realität zu etablieren.

Es folgten Berichte aus 4

Bundesländern (Baden-

Württemberg, Hamburg,
Hessen und Sachsen-

Anhalt) zum Stand der

Umsetzung des Kriterien-
katalogs für die Neuaus-

richtung des Vollzugs der

Sicherungsverwahrung.
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20 Probanden Siche-

rungsverwahrung vollzo-

gen. Die bauliche Tren-
nung umfasst bislang

die Unterbringung, den

Aufenthalt im Freien und
anteilig die Infrastruktur.

Eigene Räume zur

Durchführung von Be-
such, Arbeitsmöglichkei-

ten und Sportanlagen
fehlen bislang. Im Per-

sonal kontingent sind

derzeit keine „festen
Be d ie n ste te n “ zu r

Betreuung der SVer

vorhanden. Ein dezi-

diertes Behandlungs-

konzept für die Proban-

den ist bisher nicht erar-
beitet worden. Offene

insbesondere individuelle
und gruppentherapeuti-

sche Angebote an die

Probanden. Zudem kön-
nen die Untergebrachten

zum Zwecke der Behand-

lung in andere Einheiten
verlegt werden.

Han se stadt Hamburg:

Der Vollzug der Siche-
rungsverwahrung erfolgt

in einem völlig neu reno-

vierten Flügel der JVA
Fuhlsbüttel. Die Unterge-

brachten sind auf 3 Stati-

onen (9/11/11) unterge-
bracht. Derzeit wird für

ThUG) des Täters klas-
sifizieren.

Als Fazit bleibt die Fra-

ge offen: Was will man
mit der Sicherungsver-

wahrung erreichen? Es

fehlen derzeit tragfähige
realistische Konzepte

zur Ausgestaltung. Eine

frühzeitige Definition
und Umsetzung der

richterlichen Entschei-

dungen aus Europa und
Brüssel wäre geeignet

gewesen, andere Fra-

gen zu vermeiden. Ge-
genwärtig ist es gebo-

ten, umfangreiche Maß-

nahmen zur Einhaltung

„Als Fazit bleibt die Frage

offen: Was will man mit der

Sicherungsverwahrung

erreichen? Es fehlen derzeit

tragfähige realistische

Konzepte zur

Ausgestaltung.“
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Fragen sind zudem die
Versorgung und Pflege

von Behinderten und

d u rch alte rsb edin gte
Gebrechen eingeschränk-

te Probanden.

Sachsen-Anhalt: Der Voll-
zug von Sicherungsver-

wahrung für die Länder

Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen erfolgt in

der JVA Burg. In einem

eigenen Gebäude stehen
30 Plätze für Probanden

(Wohngruppen à 10 Zim-

mer) zur Verfügung. Jede
Wohngruppe verfügt über

eine eigene Küche und

einen Kreativraum. Die

Belegung der Abteilung

ist seit April 2010 er-

folgt. Der Personal-
schlüssel umfasst ne-

ben den Bediensteten

des allgemeinen Voll-
zug sdien ste s, einen

Abteilungsleiter, einen

Ab teilung sa ssi stenten
und den sozialen / psy-

chologischen Dienst.

Das Abstandsgebot zum

Im Untergeschoss er-
folgt die Überwachung

der Probanden durch

Kameras. Der Aufenthalt
im Freistundenhof findet

ohne Bewachung statt.

Die Telefonzeit der Un-
tergebrachten ist unbe-

grenzt. Die Behand-

lungsangebote sind der-
zeit im psychologischen

Bereich auf Einzelmaß-

nahmen beschränkt. Ab
September 2011 sollen

G r u p p e n a n g e b o te

(Gruppengröße 7-8 Per-
sonen) eingeführt wer-

den. Es erfolgen Ange-

bote durch Externe
(soziales Kompetenz-

training). Zudem be-

steht eine enge Zusam-
menarbeit mit der sozi-

altherapeutischen An-

stalt. Kassel II. Die Un-

Hessen: Die Planungen

in Hessen sind derzeit
eher offen. In der JVA

Schwalmstadt we rden

derzeit 36 SVer auf 2
Stationen (33 Plätze in

Ebene E3; 3 Plätze im

Untergeschoß) betreut.
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K o n t e x t T h U G .
- Die Verbesserung der

Diagnostik und Progno-

se für die Untergebrach-
ten.

- Die Evaluation von

durchgeführten Maßnah-
men der Behandlung.

- Die Fortführung der

Öffentlichkeits- und Lob-
byarbeit zum Thema

Sicherungsverwahrung.

- Die Ausrichtung der
Sicherung sve rwah rung

im optimalen Fall: Auto-

nomie und Durchlässig-
keit so weit entwickeln,

dass eine hohe Durch-
lässigkeit / Analogie

zum Alltagsleben drau-

ßen erreicht wird.
- Ein langfristiges und

tragfähiges Übergangs-

management für diese
spezielle Gruppe der

Untergebrachten.

Im Ausblick auf das
Jahr 2012 werden The-

men und Interessen der

Anwesenden zusam-
mengetragen. Besonde-

res Interesse und deutli-

cher Fokus ergibt sich
für

tergebrachten verpflegen
sich selbst, erhalten Ta-

schengeld und können

ein- bis zu zweimal jähr-
lich Ausführungen in An-

spruch nehmen.

Christfried Kühne stellte
zum Abschluss der Ver-

anstaltung die komplexe

Thematik in einer Über-
sicht visualisiert dar. Was

ist in der Zukunft im Kon-

text schwer erreichbarer
Rückfalltäter zu tun ?

- Eine Nachjustierung der

Bundesgesetze bzgl. §
67 d Abs. 3 StGB im

Strafvollzug ist konse-
quent eingehalten und

umgesetzt worden. Es

besteht ein hoher Be-
darf an spezifischen

Behandlungsangeboten

für die Gruppe der SVer.

Seminarempfehlung:

„Bundesweites Forum: Si-

cherheitsunterbringung“

vom 20. bis 21.

März 2012 in Celle

http://www.fajv.de/
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- das Übergangs- und
Integrationsmanagement,

- neue Formen der

Sicherheitsunterbringung,
- Erfahrungen mit dem

Therapie – Unterbrin-

gungs- Gesetz,
- die Weiterentwicklung

von therapeutischen Be-

handlungsangeboten im
Bereich der Sicherungs-

verwahrung,

- typische Biographien /
Karrieren der „EMGR –

Probanden“ rund um die

Entlassung und in Frei-
heit,

- die Nachsorge für die
Probanden.

Im Abendp rog ramm
konnten die Tagungs-

teilnehmer die JVA Cel-

le besichtigen und eine
Aufführung des Aktiv-

Amateur-Theaters besu-

chen. Die Mitglieder des
von dem Theaterpäda-

gogen Marc Beinsen

geleiteten „Ensembles“
waren langjährig inhaf-

tierte Strafgefangene

und SVer.
In zwei Szenenfolgen

zum Thema „Entlassen“

Im Nachgang zur Thea-
teraufführung erfolgt eine

offene, teilweise kontro-

ve rse „Rou nd -tabl e -
Dissku ssion“. Dabei zeig-

te es sich, dass das a ktu-

elle Urteil des EGMR bei
den Sicherungsverwahr-

ten sehr große Erwartun-

gen bezüglich einer
schnellen Verbesserung

ihrer vollzuglichen Situati-

on geweckt hat. Gleich-
zeitig beklagen sie die

aus ihrer Sicht geringe

Ände ru ng sbe reitschaf t
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der Justiz und des Justiz-
vollzuges in Deutschland

und das langsame Re-

formtempo.
Die Kürze der Zeit und

die Vielzahl der Personen

hat nur einen ersten klei-
nen Einblick in die Be-

findlichkeiten der Betrof-

fenengruppe ermöglicht.
Für diese Möglichkeit

dankten die Forumsteil-

nehmer den Inhaftierten
und Organisatoren der

Abendveranstaltung sehr

herzlich.

wurden Freude, Über-
forderung, Ohnmacht

und Ignoranz von Inhaf-

tierten sowie Normalbür-
gern auf humorvolle und

teilweise groteske Art

überzeugend da rge-

stellt.

Justizvollzugsanstalt Celle

Kontakt:

Diane W itte

Telefon

(0 511) 67 96 - 596

E-Mail

Diane.Witte@j ustiz.ni edersachsen.de

Seminarempfehlung:

„Bundesweites Forum: Si-

cherheitsunterbringung“

vom 20. bis 21.

März 2012 in Celle

http://www.fajv.de/
mailto:diane.witte@justiz.niedersachsen.de
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Wir bieten an:

 Organisation von Veranstaltungen

zu aktuellen Themen

 Beratung bei Projekten und Orga-

nisationsentwicklung

 Konzeption und Durchf ührung indi-

vidueller Personalauswahlv erf ah-

ren (Assessment Center) für Füh-

rungskräfte

 Managementtrainings zur Förde-

rung und Weiterentwicklung von

Nachwuchsführungskräften

 Beratung und Coachingv on

Führungskräften

 Inf ormationen über Trends und

aktuelle Veränderungsprozesse im

Justizv ollzug u. a. durch die Her-

ausgabe unseres Newsletters

An Führungskräfte werden hohe

Anf orderungen gestellt, an Füh-

rungskräfte im Justizv ollzug Anforde-

rungen ganz besonderer Art. Auf sie

konzentrieren sich nicht nur Erwar-

tungen v on Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern, sondern auch von Ge-

f angenen und v on der Öffentlichkeit.

Erwartungen, die nicht einfach zu

erf üllen sind. Wie können vorhande-

ne Ressourcen besser genutzt wer-

den? Wie können Veränderungspro-

zesse begleitet und Innov ationen

initiiert werden?

Wir unterstützen Führungskräfte im

Justizv ollzug bei der Wahrnehmung

ihrer v ielf ältigen Aufgaben.

Unsere nächsten Veranstaltungen (Auszug)

Das gesamte Jahresprogramm 2011 können Sie als pdf-Datei
im Internet unter www.fajv.de herunterladen.

Datum Thema

08. - 09.11.2011
„Einstieg in den Ausstieg“

- Zur Gestaltung der letzten Dienstjahre

15. - 16.11.2011
„Wenn die Seele kündigt“

- Umgang mit psychisch kranken Mitarbeitern

13. - 14.12.2011 „Bühne f rei - Ihr Auftritt“ - Präsentieren und Repräsentieren

07. - 08.03.2012
„Anstaltsspezif isches Gesundheitsmanagement (AGM)

und Gesundheit“

16. - 17.03.2012
Justizv ollzug und Gesundheit 2 -Zur Zusammenarbeit zwischen

Anstaltsleitungen und medizinischem Dienst

20. - 21.03.2012 Bundesweites Forum: Sicherheitsunterbringung

Die Räumlichkeiten der Führungsakademie

befinden sich i n der Fuhsestraß e 30 in C elle

Die Führungsakademie...

www.fajv.de

http://www.fajv.de/
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www.fajv.de

Ihre Ansprechpartner für die Bereiche:

Führungsseminare, Personalförderprogramme, Organisationsberatung, Coaching

Rolf Koch Pädagoge

Telefon: (0 51 41) 59 39 459
E-Mail: rolf.koch@justiz.niedersachsen.de

Nachwuchsfördertrainings, Assessment Center, Organisationsberatung, Coaching

Kay Matthias Diplom-Psychologe

Telefon: (0 51 41) 59 39 449
E-Mail: kay.matthias@justiz.niedersachsen.de

Steuerungsverfahren, Betriebswirtschaft, Organisationsberatung, Coaching

Iris Werner Supervisorin

Telefon: (0 51 41) 59 39 469
E-Mail: iris.werner@justiz.niedersachsen.de

Veranstaltungsorganisation, Marketing, Rechnungswesen, Verwaltung, Newsletter

Michael Franke Diplom-Kaufmann

Telefon: (0 51 41) 59 39 479
E-Mail: michael.franke@justiz.niedersachsen.de

Veranstaltungsorganisation, Seminarvorbereitung, Verwaltung

Rita Stadie Bürokauffrau

Telefon: (0 51 41) 59 39 489
E-Mail: rita.stadie@justiz.niedersachsen.de
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